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PRÄSIDENT (um 11 Uhr 7 Min.): Ich
eröffne die Sitzung. Das Pmtokoll der letz
ten Sitzu'llgist geschäftsürdnunglsmäßig auf
gelegen; es ist unbeqnstandet 'gebliteben, dem
nach als genehmigt zu !betrachten.

Von der heutiigen Sitzung haben sich ent
schuldigt: Herr Landeshauptmann S t e i n
böe k, die Herren Abgeordneten Z ach,
End I und D tU b 0 'v s ik y.

,Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.
SOHRlfTfÜHR:ER (liest):
Vorlage der Landesregierung, betreffend

Leithabrüoke zwischen Deutsch~!Haslau und

Potzlleusiedl, Wiedererrichtung (Resolutions
antrag des Abg. Tatzbervom 30. März 1950
zu Gruppe 6 des Voranschlages 1950).

Vorlage der Landesregierung, betTeffend
Landstraße iSt. Pölten~Melk, moderner
Straßenibelag (R!esolutionsantrag des A'bg.
M üllner vom 30. März 1950 zu Gruppe 6 des
Voranschlag,es 1950).

Vorlage der ILandesregierung, betreffend den
Gesetzentwurf über d'ie lAbänderung des Opfer
fürsor!geabga'begesetzes vom 30. Juni ! 1948,
LGB!. N r. 21, in der Fassung des Gesetzes
vom 30. März 1949, LOB!. Nr. 28 (2. Novelle
mm Opferfürsorgeahgabegesetz).

Vorlage der !Landesregierung, betreffend
Ortsgemeinde POllsee, iVerwaltungsbezirk
Tulln, Änderung des Ortsnamens.

Vorlage ,der 'landesregierung, betreffend die
Dienstordnung der IBeamten der nö. Gemein
den (1. No'velJe zur Gemeindeheamtendiellst
ordnung).

Vorlage der Landesregierung, hetreftfend das
Gesetz über die Err<icMung der Kammer ~ür

Arbeiter und Angestellte in der iLand- und
forstwirtschaft (nö. Landarbeitelikammer
gesetz).

Vorlage der Landesregierung, betreffend die
Bildung eiines OemeindeveIibandes zum Zwecke
der Errichtung und des Bet6ebes einer Wasser
:leitunig für die Ortsgemeinden Ternit,z und
Umgebung.

PRÄSliDENT (nach Zuweisung des Ein
laufes an die zuständig;en Ausschüsse): Wie
bereits in der Tagesordnung zur 16. Sitzung
bekanntgegeben, habe ich, die Zustimmung des
Hohen Hau&es voraussetzend, die im finanz
ausschuß, Verfassungsausschuß und Wirt
schaftsausschuß verabschiedeten GeschäHs
stücke auf eine Nachtragstagesordnung stellen
lassen. (Nach einer Pause): Keine Ein
wendung.

Die Nachtragstagesordnung liegt auf den
Plätzen der Herren Abgeordneten auf.

Wi'f gelangen zur Beratung der Nachtrags
tagesordllung.

Ich ersuche den Herrn Ahg. M Cl r c h
st e Ij n e r, die Verhandl1u'l1g zur Zahl 30 ein
zuleiten.

BericMerstatter Abg. MIAROHiSTEINEH:
Ich habe namens des Finanzausschusses über
den Bericht und Antrag der nö. Landes-
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regierung zum Rechnungsabschluß des Landes
Niederösterreich für das Jahr 1947 zu be
richten.

Hoher Landtag! Die nö. Landesregierung
legt hiermit dem Hohen Landtage den Rech
nungsabschluß des Landes Niederösterreich
für das Jahr 1947 zur Genehmigung vor.

<Die 'Grundlage für den Landeshaushalt des
Jahres 1947 bildete der Voranschlag des
Landes Niederösterreich für das Jahr 1947,
dervo'1n Hohen Landtag in seinen Sitzungen
am J(l., 17. und 25. April 1947 genehmigt
wurde.

Der Aufbau dieses Voranschlages nach
seinen Teilen und die Gliederung der einzelnen
Teile sind auch dem vorliegenden Rechnungs
abschlusse zugrunde gelegt. Lr enthält daher
in ersterbnie die aus dem Voranschlage sich
ergebende veranschlagte Gebarung, ferner die
nicht rvera,nschlagte wirksame Gebarung unter
·der Bezeichnung "außerplanmäßige Oebarung"
und sC'hließlich auch die unwirksame Ge
barung, das ist die Oebarung mit den Dar
lehen, Vorschüssen, Verlägen und fremden
Geldern.

Der finanzausschuß hat sich in s6ner
gestrigen Sitzung mit dem Bericht und An
trag der nö. Landesregier:ung zum Rechnungs
abschluß des Landes Nirederösterreich für das
Jahr 1947 eingehend befaßt und ihn genehmi
gend zur Kenntnis genommen.

Der Antrag des fin.anzausschusses lautet
(liest):

Der Hohe Landta'g wolle beschließen:
1 Der Bericht der nö. Landesregierung

zu~ .Rechnungsabschluß des 'Landes Nieder
österreichf'Ür ,das ,Jahr 1947 wird genehmi
gend zur Kenntnis genommen.

2. Der Rechnungsabschluß des Landes
Niederösterreichfür das Jahr 1947 und die
darin vorkommenden Abweich ungen VO'lll Vor
anschlag werden rgenehmigt.

3. iDie Deckung des ,Abganges der ordent
lichen Gebarung im Betrage von 2,181.422 S
70 g aus den Rücklagen des Landes wird
genehmigt."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
PRÄS'IiDENT: Zum Wort gelangt Herr

Landesrat Ge·n n er.
Landesrat OENNE'R: Hoher Landtag' Der

Rechnungsabschluß für das Jahr 1947 zei~t,

daß damals ein Wendepunkt eingetreten 1st
und daß es von da an immer mehr abwärts
gegangen ist auf ,der abschüssigen Bahn. ~er

Rechnungsabschluß weist selbst darauf hIn,
daß der ,Landeshaushalt 1947 von zwei Er
ci crni'ssen entscheidend beeinfluß t worden ist,
nfunlich vom Lohn-und Preispaktdes Jahres
1947, der Mehrausgaben für den Personal-

-_._--_ ..•_._-----~_., .._-. _._---•...._---~ -----._.-

und Sachaufwand zur folge hatte, und vO'm
sogenannten ,Währungsschutzgesetz. Der Rech
nungsabschluß sagt wei~er selbst, ,daß der
Gesamtverlust des Landes durch das Wäh
rungsschutzgesetz 7,185.000 S betragen hat.
Damals sind die Ausgaben f'ür ·das außer
ordentliche und für das Wi.~deraufbaubudget
noch ausclen sogenannten 'Rücklagen ge,deckt
worden.

Es 'ist bezeichnend, daß sich beim außer
ordentlichen und beim Wiederaufbaubudget,
wie der iRechnungsabschluß ,besagt, insgesamt
ein Mindererfordernis von rund 3,670.000 S
ergeben hat. für Straßen- und Brückenbauten
allein sind sowohl in der außerordentlichen
Gebarung wie ,in der Wiederaufbaugebawng
um rund 2,590.000 S wenigerausgergeben
worden als im Budget 'vorgesehen war. Auch
bei anderen wichtigen Dingen wurden Erspa
rungen gemacht, z. 'B. hei Fluß- und Bach
regulierungen TllI1rd 300.000 S.

Das beweist erstens, daß die Beschlüsse des
Landtages, die für ,den Wiederaufbau ,ganz
besJrimmte Ausgaben vorgesehen haben, schon
damals nicht eingehalten worden sind; es
beweist aber auch zweitens, daß die Landes
regierung dem Wiederaufbau nicht die Beach
tung geschenkt hat, die gerade in Nieder,öster
reich notwendig wäre. Damals sind ja die
KriegsfoJ,gen noch besonders stark fühlbar
gewesen, sie sind bekanntlich auch heute noch
nicht überwunden.

Die Minderausgaben werden im Rechnungs
abschluß mit Materialmangel begründet. Das
bedeutet, daß, während öffentliche produküve
Bauten nicht durchgeführt werden konnten,
gleichzeitig Schieber und Schleichhändler
genug Zement g'ehabt haben und sich schöne
I-Iäuser und dergleichen mehraufibauten.

Aus diesem Rechnungsahschluß geht aber
auch hervor - und wir werden beim nächsten
Kapitel noch einiges dazu sagen -, daß schon
damals drieLandesregierung und auch der
Landtag vom Bund nicht mit der nötrigen
Energie und dem nötigen Nachdruck verlangt
ha!ben, daß dieser bindende Verpflichtungen
übernimmt dahingehend, für den Wiederauf
bau in Niederösterreich einen Beitrag zu
leisten. Damals hat es mit diesem Versäumnis
begonnen, unter dessen Auswirkungen das
Land heute noch außerordentlich schwer zu
i'eiden hat.

Wir sind daher nicht ÜI der Lage, nach-,
trägJrich zu billigen, daß beim Wi·ederaufbau
Minderausgaben gemacht worden sind und
daß damals schon so schwere Versäumnisse

. begangen wor,den sind. Wir sind nicht in der
Lage, den Rechnungsarbschluß zur Kenntnis
zu nehmen.
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PRÄSIDENT: Zum Wort ist ni,emand mehr
gemeldet; der Berichterst'atter hat das Schluß
wort.

Berichterstatter Abg. MARCHSTEIN,ER
(Schlußwort): Ich empfehle dem Hohen Haus,
dem Antrag des Finanzausschusses stattzu
geben.

PRÄSIDENT (AbstifllfllUn,f!): An g e-
nommen.

Ich ersuche nunmehr den Herrn Ahgeord
neten Mal' c h s te in e r, die Verhandlungen
zur Zahl 30jleinzuleiten.

Berichterstatter Abg. MARCHST'EINE·R:
Hoher Landtag! Ich habe namens des F'inanz
ausschusses über den Bericht und Antrag der
nö. Landesregierung zum 'Re()hnun~sahschluß

des Landes Niederösterreich für das Jahr 1948
zu herlichten.

Die ODundlag,e für den Landeshaushalt des
Jahres 1948 bildete der Voranschlag des
Landes Niederösterreich für das Jahr 1948,
der vom Hohen 'Landtag in s'einen 6itzung,en
am 16., 17. und 18. März 1948 genehmigt
wurde.

Der Aufbau dieses Voranschlages nach
seinen Teilen und die Gliederung der einzelnen
Teile sind auch dem vorliegenden Rechnuri'gs
abschluß zugrunde gelegt. Er enthält daher
in erster Linie die aus dem Voranschlag sich
cr,gebende veranschlagte Gebarung, 'ferner die
nicht veranschlagte wirksame Oelbarung unter
der Bezeichnung "auß,erplanmäßige Gebarung"
und schlieHlich ,auch die unwinksame Oe
barung.

Der Finanzausschuß hat sich in seiner
gestrigen Sitzung sowohl mit dem B'ericht und
dem Antrag dier nö. Landesregi'erung zum
Rechnung'sabschl<uß des Landes Niederöster
reich für das Jahr 1945 als auch mit d~m

Reohnungsahschluß 1948 selbst befaßt rund den
Antrag der nö. Landesr1egierung genehmigend
zur Kenntnis ,genommen.

Der Antrag des Finanzausschuss,es l'autet
(liest):

Der Hohe Landtag wolle beschHeßen:
,,1. Der Bericht der nö. Landesregierung

zum Rechnungsabschluß des Landes Nieder
östeneich für das Jahr 1948 wird genehmi
gend zur Kenntnis .~enommen.

2. Der Rechnungsabschluß des Landes
Ni'ederösterreich für das Jahr 1945 und die
darin vorkommenden Abweichungen zum Vor
anschlag'werden genehmigt.

3. Die IBedeckung ,des gesamten Erforder
nisses der Wiederaufrbaugebarung aus dem bei
der Landes-Hypot<hekenanstalt für Niederöster
reich auf,genommell'en 'Kontokorrentkredit 'im
Betrage von 32,692.109 S 89 g wird ge
nehmigt.

4. Die Zuweisung des restlichen Über
schusses der außerplanmäßigen Oebarung im
Betrage von 349.314 S 98g an die Rüoklagen
wird genehmigt."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: Zum Wort gemeldet 'ist der

Herr Landesmt 0 en ne r.
Landesrat 'Ü'ENNER:Hoher Landtag! Aus

dem Rechnungsahschluß für 1948 geht her
vor, daß man im 'Budget I~ür das Jahr 1948
damit gerechnet hat, daß der Bund ent
sprechende Beiträ~e für das Wieder,aufbau
budget leisten wi'rd. Um aber, :wie es im 'Rech
nungsabschluß heißt, z:eitg'erecht mit den
Arbeiten beginnen zu können, hat der Landtag
'beschlossen, für den Wi'ederauf,bau ein Dar
lehen von rund 33 Mini'Onen Schilling aufzu
nehmen. Dann hat das Bundesministerium für
Finanzen mitgeteilt, daß es nicht 'in der iLage
ist, weder einen Betrag für den Wiederaufbau
zu zahlen, noch auch die Zinsen und Til:gungs
raten zu tragen.

Nun wurde das Darlehen in einem Ausmaß
von rund 33 Millionen Schilling ziUf Be
deckung der Kosten für ,den Wiederauflbau und
ein weiteres Darlehen von 4,500.000 S~ür ,das
außerordentliche Bud~et aufgenommen. Damit
hat die Verschuldung des Landes begonnen,
weil der Bund seiner Verpflichtung nicht nach
gekommen ist. Im 'Rechnun~sabschluß, der im
Juni des <vorigen Jahres g,edruckt worden ist,
wird noch - wie es do'rt he'ißt - der Hoff
nung Ausdruck ,g'egeben, daß der IBund viel
leicht später im Zusammenhang mit einer
großen Wiederaufbauadeihe doch noch se'ine
Verpflichtungen wird erfüllen können und daß
das Land vielleicht dadurch in die Lage 'Ver
setzt wird, seine Schulden abzut<ragen. Das
war im Juni 1949.

Bei der Budgetdebatte, die 'Vor ,einigen
Monaten stattgefunden hat, hat ,der Herr
Finanzref>erent, Herr Landesrat MüHner, kalt
festgestellt, daß es auf Weisung des Finanz
ministedums kein W'iederaufhauibud~et mehr
gelben wird und daß mit iBeiträgen des IBundes
nicht mehr z.u rechnen ist, d. h., man hat sich
damit abgefunden, daß der Bund seine Ver
pflichtung nicht 'erfül1en will.

Ein Antrag des Linksblooks, den Bund auf
zufordern, sei'ne Schulden zu 'begleichen, ist
abgelehnt worden. Die Schulden des Bundes
an daslLand Nieder,öster-reich betragen mehr
als 70 MiHionen Schillin,g. Der IBund aber,
der sich ständig in die VIerhältnisse Nieder
österreichs einmischt, die ;ihn ,gar nichts an
,gehen, 'ist nicht ihereit, seine Schulden an
Niederösterreich zu bezahlen. Er soll 'vor
allem seine Schulden bezahlen, bevor er sich
üher Gebühr und in einem Maße, das ihm
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nicht zusteht, in lüederösterreichische Verhält
IIiss'c einmischt! Der Bund hätte das aber
nicht machen 'können, wenn er die 'f'Üfderung
der Landesregierung jemals ernst genommen
hätte. Niemals ist überhaupt mit Er,nst oder
Nachdruck an den Hund die forderung g'e
stellt worden, seine Verpflichtung,dieder
finanzminister seihst theoretisch anerkannt
hat, wi'riklich zu erfüllen, und auf diese Weise
ist das Land in die 'heutige schwierig,e Lage
gekommen.

Theoretisch 'ist immer wieder davon 'ge
sprochen worden, daß der Wiederaufbau Sache
des Bundes ist. Auch von den sozialistischen
Kollegen ist manchmal gesagt worden, daß
man dtochendlich dazuschauen muß, daß der
Bund seine Verpflichtung erfüllt. In Wirklich
keit si'nd aber auch die Sozialisten davon über
zeugt, daß man in Niederösterreich nichts
machen kann. In Niederösterreich will man
auch nichts machen, weil das die russische
Zone ist, :das ist nämlich das Entscheidende.
Die Lage ist aber so, daß die Leute, die die
Unterschriftensamml ungen für di'e f riedens
resolution verbieten, ihre Schul·den aus dem
letzten Krieg noch nicht 'bezahlt haben.

Auch aus dem Rechnungsabsc'hluß 1948
geht hervor, daß es wieder einen sogenannten
Minderaufwand gibt, und zwar sowohl beim
außerordentlichen als auch beim Wi,ederauf
bauibudget im Betrage von z:usammen 4 Mil
I'ionen Schilling. Auch hier kann man wieder
feststellen, daß :davon insbesondere der
Brücken- und Straßenbau betroffen ist. Auch
im ordentlichen Budget hat es Einsparungen
am unrichtigen Platze gegeben, und zwar
wurden z. iB. 758.000 S für ·die Geschädigten
nach dem Opferfürsor,gegesetz erspart, weil
das Opferf:ürsorgeabgabegesetz angeblich ohne
dies für die Opfer desfaschisllnus sorgt. 111
Wirklichkeit weiß aber jedermann, daß es noch
eine groß:e Anzahl 'von Opfern des faschismus
gibt, die von ihrer kargen Rente nicht leben
können und sich in einer sehr schwierigen
Lage befinden. Es ist ganz charakteristisch,
daß sogar bei den Stipendien, ·die für Schüler
der landwirtschaftlichen Schulen vorgesehen
wurden, und bei den Prämien für die land
wirtschaftlichen Bediensteten gespart worden
ist. Ganz wesentlich übrigens auch beim
Straßenbau.

Es hat also schon im Jahre 1948 die Ver
schuldung des Landes begonnen, die sich im
Jahre 1g50 auf mehr als 122 Millio,nen Schil
ling 'heziffern wird. Schon damals hat also
der abschüssige Weg bis zum Budget für das
Jahr 1950 begonnen, mit welchem der finanz
referent auch ermächtigt worden ist, Kür
zungen der vom Landtag bewilligten Sach-

ausgaben vorzunehmen. Diese Kürzungen 'hat
er - wie wir es vorausgesagt haben sehr
bald nach dem Beschlusse des Landtages tat
sächlich autoritär vorgenommen, obwohl sie
finanziell nicht berechtigt waren, weil die Ein
nahmen aus den 'SteuerTI für den Bund und
daher auch die Anteile des Landes an diesen
Steuern höher waren als ursprünglich vor
gesehen war. Nach meiner Meinung gibt es
daher keinen Grund mehr für die Aufrecht
erh-aJt;ung der Kürzungen.

Der aufgezeigte abschüssige Weg 'führt uns
bis zum Budget 1950, das schon 'viel wel1i:ger
Sachausgaben vorsieht als die früheren :Bud
gets. Es ist !heute auch so, daß manche vom
Landtag bewilligte Ausgabeposten nicht bean
sprucht werden, wie etwa die 12 Millionen
Schilling für den Wohn-und Siedlungsbau ;
vielleicht will man mit den Arbeiten erst be
ginnen, bis es Winter ,geworden ist. !Eine andere
Tatsache ist, daß Bauvorhaben zwar vergehen,
aber nicht ausgeführt werden, woran angeb
lieh die firmen und Gewerbetreihenden Schuld
sein sollen. Ich bin überzeugt, daß die Schuld
daranund ,die Verantwortung dafür ,den zu
ständigen Heferentenunddie ganze Politik
treffen, die hier Igemacht wird.

Das 'ist also ein abschüssiger Weg, der plan
mäßig und zielbewußt hegangen wird, wie man
es ja aus jeder Maßnahme und aus jeder
Gesetzvorlage dieses Hohen Hauses ersehen
ikann. Die Herren haben sich mit der Politik
des Bundes gegenüher dem 'Lande Niederöster
reich woh·1 abgefunden, aheric·h glaube !nicht,
daß damit schon das lezte Wort gesprochen
ist. Ich glaube auch nicht, daß sich die Bevöl
kerung Niederösterreichs, ,die heider ganzen
Sache der leidtragende Teil ist, dam:it abfinden
wird. Die Verpflichtung zum Wiederaufbau
besteht, sie besteht auch heute und wird so
lange bestehen, als eben der Wiederaufbau
nicht tatsächlich durchgeführt wird.

PRÄSI:DENT: Eine weitere Wortmeldung
liegt nicht vor, der 'Iierr Berichterstatter hat
das Schluß!wort.

Berichterstatter Abg. MAHCHSTEINfR
(SclzlujJwort): Ich empfehle die Annahme des
Antrages ,des finanzausschusses.

PRÄSIDENT (Abstill1l11UI1I!, OeQCIl-
probe): A n gen 0 m '1l1 e n.

Ich ersuche den Herrn Abg. S 0 dom k a,
die Verhandlung zur Zahl 87 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. SODOMKA: Ich habe
namens des Verfassungsausschusses über den
Bericht und Antrag der nö. Landesregierung,
betreffend Spielplatzschutzgesetz, Spielplatz
anforderungsgesetz (Resolutionsantrag des
Abg. Sodomka vom 30. März 1950), zu be
richten.

i
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Hoher Landtag! iDie nö, Landesregierung
beehrt sich. dem Hohen Landtag 'einen Bericht
über die Ange}egenheit ,iSpielplatzschutzgesdz
und Spielplatzanfor,derungsgesetz" zur Kennt
nis zu bringen.

Der Landtag 'von Niederösterreich hat in
seiner Sitzung vom 31. März 1950 folgende
Resolution gdaßt (liest).'

"Die nö, Landesregierung wird aufgefordert,
dem Landtag eine Gesetz'vorlage, hetreffend
die bestehenden Verträge über Gmndstücke,
die als Spiel- und :Sport- oder Turnplatz in
gemeinnützi,ger Weise verwendet werden (Spiel
platzschutzgesetz) , und eine weHere Gesetz
vorlage, betreffend ,die Anfordemng von
Grundstücken 'hir die ,gemeinnützige Verwen
dung als :Spiel- und Sport- o,der Tumplatz
(Spielplatzanforderungsgesetz), zur Beratung
oder Beschlußifassung vorzulegen."

Die in Frage kommenden Gesetze wurden
bereits am 22. Juli 1920, StGBI. Nr. 334 und
335, erlassen.

Diese heiden Gesetze, die vordem Inkraft
treten der heute in Geltung stehenden Bundes
verfassung kundgemacht wur,den, betreffen das
Gebiet des 'Sportwesens, das im Sinne des
Artlikels 15 (1) ,des 'Bundesverfassuugsgesetzes

. in der ,fassung von 1929 in die Gesetzgebung
der Länder Jäll t. nie genannten beiden Gesetze
gelten demnach ,gemäß § 4, Absatz (2) ,des
Obergangsgesetzes "vom I. Oktober 1920 in
der gegenwärtigen Fassung in }edem Lande
als La,ndesgesdze im Sinne des Bundesver
fassungsgesetzes und können sohin auch nur
durch die Lalldesgesetzgebung abgeändert
werden.

Bereits inl Herbst vergangenen Jahres
wurde aus Kreisen der Sportinteressenten beim
BundeS'ministerium 'für Unterricht, dem gemäß
§ 3, Abs. (2), Ziffer 3, lit. a), des Behörden
iiberleitungsgesetzes vom 20. Juli 1945, StOB 1.
Nr. 94, in der Fassung des Bundes,gesdzes
vom 18. Jänner 1Cf46, BOBI. Nr. 64, imE'in
vernehmen mit ,dem BUlldesministerium für
soziale Verwaltung die Überwachung des
Sportwesens obliegt, der Antrag gestellt, das
Spielplatzschutzgesetz und das Spielplatz
anforderungsgesetzin einer den heutigen Be
dürfnissen entsprechenden Art zu 'novellieren.
Das Bundesminister-ium für Unterricht hat
sich mit einem Erlaß vom 23. No'vember 1949
an die Herren Landeshaupt'lllänner gewendet
,und sie ersucht, im 'Einvernehmen mit dem
Landessportverhand und mit den sportinter"
essierten Kreisen zu dem alten Gesetzentwurf
Stellung zu nehmen. In einer E'nquete wurde
in Niederö,sterreich den Sportverbänden Ge
legenheit gegeben, diese frage zu herat.en.

Der Verfassungsausschuß hat sich in seiner

g,estrigen ISitzung mit dem vorhegenden Be
richt befaßtu,nd es sind währ-end der im Ver
fassungsausschuß st'attgefl\lndenen Debatte in
pundo Gesetzgebungskompetenzeinige unge
löste Fragen aufgetaucht, da einige Verfas
sungsjmisten auf dem Standpunkt stehen, daß
diese Mate!"ie .nach Artikoel 12 (2) des Bundes
verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
in die KO'11lpetenzbesN'l1l'nmng "Volkspfl,ege
stätten" zusammenzufassen 'ist. Ese,r;gibt sich
in der Folgerung nach § 3 (2) des Über
gangsgesetzes von 1920 in der gegenwärtigen
Fassung, daß ,di,ese Gesetze dann als Bundes
gesetze am 30. September 1928 außer Kraft
getreten sind. Da gerade in diesen Punkten
der 'Bericht zwei verschiedene Möglichkeiten
bietet, das eine Mal, daß diese Gesetze in
Kraft sind, und das andere Mal, daß diese
Gesdze im Jahre 1928 außer Kraft getreten
sind, konnte der Verfassungsausschuß dem
Bericht gerade Ül diesen Punkten nicht zu
st'immen.

Der Verfassungsausschuß beehr't sich daher,
dem Hohen Haus folgenden Antrag zu stellen
(liest):

Der Hohe Landtag wolle beschheßen:
"Der Bericht der nö, Landesregierung

über Spielplatzschutzges.~tz und Spielplatz
anforderungsgesetz wird nicht zur Kenntnis
genommen; die Landesregier,ung wird auf
gefordert, einen neuerlichen Bericht zu er
statten."

Ich bitte um Annahme des Antrag'es.
PRÄSIDENT: Es liegt k'eine Wof'tmeldung

vor. Wir gelangen zur AbsNmmung. (Ab
stimmung): Ange'nommen.

PRÄSliDENT: Ich ersuche den ,Herrn Ab
geordneten Dr. S te i n g ü t tel', die Verhand
lung zur Zahl 92 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. .01'. STEINGÖTTER :
Hoher Landtag! Ich habe namens des Ver
fassungsausschusses über die Vorlage der
Landesregierung, 'betreffend Ort'sgemeinde
Margarethenan der Sierning, Verwaltungs
bezirk St. Pölten, Änderung des Ortsnamens,
zu berichten.

Die Gemeinde Margarethen an der Sierll'ing
hatte 'von ihrer Gründung im. 13. Jahrhundert
an bis zum Jahre 1793 den Namen "St. Mar
garethen an der Sierning". Diese Gemeinde
hat nun den Wunsch ausgesprochen, ihren
alten Namen wieder annehmen zu können.
Der Verfassungsausschuß hat nun ,der Landes
regiel'L\'ng eine dieS'bez,ügliche Vorlage unter
breitet und stellt folgenden Antrag (liest):

Der BO'he Landtag wolle beschHeß.en:
,,1. Die Änderung des Ortsnamens der Orts

gemeinde Margarethenan der Sierning im
Verwaltungsbezirk St. PöHen in ,San1kt Mar-
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g,arethen an der Sierning' wird gemäß § 1 des
Gesetzes vom 17. Juni 192(), LOBt. Nr. 145,
genehmigt.

2. Die Landesr,egierung wird beauftragt,
wegen Durchführung ,des IBeschlusses das Er·
forderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
P'RÄiSliDENT: Zum Wort ist niemand ge·

meldet, wir !kommen zur Abstimmung. (Ab·
stimmung): Angenommen.

Ich ersuche den Herrn Abg. Dr. Hab er·
ze t t I, die Verhandlung zur Zahl 101 einzu·
leiten.

Berichterstatter Abg. Dr. HABERZETTL:
Ich habe über den Antrag des Verfassungsaus·
schusses, betreffend die nach der Besoldungs·
überleitungsordnung nicht ,geregelten Landes·
pensiünen (Pensionsüberleitungsordnung) zu
berichten.

Alblgesehen von einigen wenigen Ausnahme·
bestimmungen, wie sie die Besonderheiten des
Landesdienstes erforderten, wur,den die Besol·
dungsverhältnisse der Landesbeamkn durch
die Besoldungsüberleit<UIlgsordnung denen der
Bundesbeamten dadurch vollständig ange·
glichen, daß die Bestimmungen des Gehalts
überleitungsgesetzes als sinngemäß auch auf
die Landesbeamten anwendbar erklärt wurden.

Die Neuregelung der lJensionen im Gehalts·
überleitungsgesetz 'erstreckte sich jedoch im
allgemeinen nur auf künftige Pensionsparteien,
so daß es - wie schon in früheren Jahren 
Altpensionisten und Neupensionisten mit sehr
differierenden Pensionsbezügen ,gab.

Nunmehr hat der Bund durch das Bundes·
gesetz vom 13. Juli 1949, BOBL Nr. 187,
über die im Gehaltsüberleitun,gsgesetz, BOBL
N1'. 33/1947, nicht geregelten Bundespensionen
(Pensionsüberl,eitungsgesetz) die <Ruhe- und
Versorgungsgenüsse derjenigen Pensions·
parteien neu geregelt, die bisher nicht unter
das Gehaltsüberleitungs.gesetz gefallen sind.

Inder Absicht, die Gleichstellung der
Bundes- lind Landesbeamten weHerhin auf·
rcchtzuerhal!en, wird hiermit dem Hohen
Landtag eine Vorlage unterbreitet,die die vom
Bund durch das Pensionsüberleitungsgesetz
getro'ffene Neuregelung auch auf die Pensions·
parteien des Landes zur Anwendung bringen
soll.

Auch die gemeinsamen Pensionsparteien des
Landes Niederösterreich und der Gemeinde
Wien werden hinsichtlich der vom Lande zu
tragenden Quote (40 %) durch die gegenständ·
liche Voriageerfaßt. Die Zustimmung ,der
Gemeinde Wien wir,d nach Genehmigung der
Vorlage eingeholt werden.

Im einzelnen sei darauf hingewiesen, daß
Artikel I in gleicher Weise wie das Pensions·

überleitungsgesetz des Bundes den Personen·
kreis näher umschreibt, auf den sich die vor·
Iiegende Regel ung der Pensionen erstrecken
soll, und zwar hetriHt es diejenigen Pensions·
parteien, die bis 31. Dezember 1949 noch nach
dem früher geHenden Pensio:nsgesetz 'Vom
Jahre 1927 behandelt wurden.

Artikel 11 enthält die gleiche Inkraft
setzungsklausel, die bei der Besoldungsüber·
leituncrsordnunO" gewählt wurde: Automatik
für Ikünftige "'Novellierungen des Gesetzes,
Beschlußfassung der Lal1idesr~gieJ.1L1'ngüber die
Anwendbarkeit von Verordnungen.

Der Artikel III enthält eine Sonderbestim
mung, weil die Ruhegwußhemessungsgwnd·
lage nach den am 30. März 1938 in Geltung
gestandenen Vorschriften bei Bundes- und
Landesbeamten gleicher Kategorien verschieden
war. Die Landesbeamten hattenibisher eine
90 %ige Pensionsbemessungsgrundlage, wäh
rend im § 47 des Gehaltsüberleitungsgesetzes
eine 78,3 %ige Grundlage festgelegt ist.

Zu Artikel IV: Die Wirksamkeit dieses Be·
schlusses soll sich auch auf die Beamten der
Bezirke (Gemeindeverbände) erstrecken, da
diese den Landesbeamten besoldungsmäßig
gleichgestellt sind. 'Es handelt sich hier um
alle Bediensteten, die aus Bezirksmitteln ent
lohnt werden, also insbesondere um die Be
amten der Bezirksfürsorgeämter ;und eventuell
um alte Straßenmeister 'und ·wärter aus der
früheren Zeit.

Der Artikel V soll jeden Zweifel darüber
ausschließen, daß die Gleichstellung der
Pensionsparteien des 'Landes mit denen des
Bundes vom gleichen Zeitpunkt und im
gleichen Umfang erfolgen soll; 'd.h., dieser
Gesetzheschluß tritt rückwirkend mit 1. Juni
1950 in Kraft.

Der Antrag für den Landtagsbeschluß über
die nach der ißesoldungsüberieitungsordnung
nicht gereg,elten Landespensionen (Pensions
überleitungsordnung) lautet (liest):

" Artikel I.
Dieser Beschluß findet auf die Pensions·

parteien des Landes Niederösterreich Anwen
dung, die bisher nicht unter die Bestimmungen
der 'Besoldungsüberleitungsordnung gefallen
sind, soferne sie zu den im § 1, lit. a), b)
und c) des Bundesgesetzes 'Vom 13. Juli 1949.
BOB\. Nr. 187 (pensionsüber\eitungsgesetz),
bezeichneten Personenkreis gehören.

Artik'el II.
(l) Auf die im Artikel I genannten Pen·

sionsparteien finden die Bestimmungen des
dort bezeichneten Bundes,gesetzes in seiner
jeweiligen fassung sinngemäß und nach
Maßgabe der besonderen Bestimmungen dieses
Beschlusses Anwendung.

p
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(2) Verordungen, die auf Grund dieses
Bundesgesetzes erl'assen werden, finden nur
dann und insoweit Anwendung, als die Landes,
regierung es beschließt."

Um hier jeden Zweifel auszuschalten,
möchte ich feststellen, daß diese Bestimmung
nicht beinhalk,t, daß eventuell die Landes
regierung eine Nwregelung der Pensionen
durch eine Verordnung :hinausschi'eben kann,
sondern so wie der ß,und oder ;die Bundes
regierung bei der PensionsübErleitung die ent
sprechenden Verordnungen erlassen, genau so
ist sinngemäß die Landesregierung auf Grund
des Gesetzes verpflicht,et, im Verordnungswege
zu bestimmen, daß diese Pensionsüberleitung
durchgeführt wird.

,,(3) Wo in diesem Bundesgesetz von der
Bundesregierung oder einem 'Bundesminister
('Bundesministerium) g,esprochen wird, tritt an
deren Stelle die Landesregierung.

Artikel NI.
§ 2, Absatz (4), des in Artikel I bezeich

neten Bundesges.etz,es ist mit der Maßgabe an
z,uwcnden, daß für die Ruhegenußlbemessungs
grundlage 'einheitlich das im § 47 des Gehalts
überleitungsgesetzes, BOBI. Nr. 22/1947, fest
g'elegte Ausmaß zu gelten hat.

Artikel IV.
Die Wirksamkeit dies,es Beschlusses erstr'eckt

sich in gleicher Weise ,auf die 'Beamten der
B'ezirike (Gemeindeverbände).

Artikel V.
Dieser ,Beschluß ,tritt mit dem ,gleichen Tag

und im gleichen Umfang in Wirksamkeit wie
das im Artikel J bezeichnete Bundesgesetz."

Durch ,den B'eschluß des Hohen Landtages
vom 11. Dezember 1946 wurden di1e aküven
Beamten in gerechter Weise in das Bundes
schema frbergeführt. Die Landesregierung
steht auf dem Standpu:nikt, daß dieser Land
tagsbeschluß vom 11. 'Dez.ember 1946 voll
inhalHich durchgeführt wird. ,Ebenso sollen
auch die Altpellisionisten in derselbengün
stigen Weis'e übergeführt werden, besonders
was die Anrechnung der Bi'ennien betrifft, die
ja bEim Bund um die IHälfte höher sind als
beim Land. Es handelt sich hier um zirka
2538 Pensionsparteicn, die zum Teil noch aus
der Zeit ,der Zusammengehörig:keit des Landes
mit Wien herstammen. Nach Annahme dieser
Vorlage gibt es ,nur mehr Pensionisten des
Landes und keine Altpensionisten mehr. Di'eses
Problem wird es auch 'künftighin nicht mehr
geben, weil bei künftigen Regelungen die
Automatik in Kraft tritt und bei allen Neu
regelungen von Pensionen für die Pensions
parteien auch die Altpensionisten d:aran betei-·
ligt sind.

Die Mittel dazu sind bereits dank der Vor
sorge unseres finanzreferenten im VOTanschlag
enthalten, so daß keine neuen Mittel mehr auf
g,ehracht werden müssen.

Der Verfassungsausschuß hat sich in seiner
gestrigen :Sitzung mit dieser Vorlagie heschäf
tigt und ,einstimmig 'beschlossen, dem Landtag
die Annahme zu empfehlen.

Der Antrag des Verfassungsausschusses
über die Vorlage der Landesregierung, betref
fend die nach der BesoldungsüberleHungs
ordnung nicht gereg,elten Landespensionen
(Pensionsüberleitungsordnung) lautet (liest):

Der Hahe Landtag woHe beschließen:
"Der beiliegende 'Entwurf eines Landtags

beschlusses über die nach der Besoldungsüher
leitungsordnung nicht geregelten Landes
pensionen (Pensionsü,berleitungsordnung) wird
genehmigt.

Die nö. Landesregierung wird beauftragt,
zur Durchführung dieses Beschlusses das Er
forderliche zu 'Veranlassen."

Ich möchte Sie im Namen des Verfassungs
ausschusses ersuchen, der Vorlage die Zu
stimmung zu ,geben, weil ,dadurch ein aHes,
soziales Unrecht aus der Welt ,geschaf<ft wird.
. P,RÄISIOENT: Ich 'eröffne die Debatte.
Zum Wort gelangt Herr Ahg. Pos pis chi 1.

Abg. POSPISGHIL Hoher Landtag! Die
dem Hohen Hause zur Besclußfassung vor·
li'egende Pensionsüb,erleHungsordnung 'ist, ab
gesehen von einigen Härten und Unzuläng
lichkeiten, auf die ich noch später zurück·
kommen will, dazu geeignet, ein schon lange
währendes Unrecht an den Pensionisten zu
mindest t'eilweise wiedergutzumachen. Es sh~ht

aber auch ohne Zweifel fest, daß selbst das
beste Gesetz niemandem nützt, wenn es nicht
ehestens zur Anwendung kommt und j,enen
Erleichterung bringt, denen ,es Hilfe ,gewähren
soll. Nicht mit Vmecht wurde bei den Be
ratungen im Parlament über das Pensions
überJ<eitungsgesdz bereits im Juli 1949 scharfe
Kritilkan der Ta'tsache geübt, daß es mehr als
zwei Jahre dauerte, bis das Bunde~gesetz zur
Beschlußf,assung vorgelegt wurde. Damals
möge noch die Entschuldigung gegolten haben,
daß es s'ehr schwierig war, durch das Ge
strüpp der verschiedenen Pensionsgrundlagen
und sonsügen 'Regelungen durchzufinden; da
mals mag die verspätete Vorlage noch eine
Berechtigunggeha'bt haben. Gänzlich unver
ständlich ist es aber, wenn nun neuerlich ein
volles Jahr 'verstreichen mußte, um eine Vor
lage über eine sinngemäße Anwendung. des
Bundesgesetz'es auf die niederösterreichischen
Landespensionisten dem Hohen Hause 'hier
vorlegen zu können. Bekanntlich erhielten aUe
f raldioncn dieses Hauses eine Petition der



Gewerkschaft der öf'f,entlich Angestellkn, Sek
tion Pensionisten, aus der ganz unmißv,er
ständlich und klar hervorgeht, daß die Ge
werkschaft der öffentlichen Angestellten schon
vor vier Monaten hei der :Landesregierung um
('heste Vorlage einer Pensionsüberleitungs
ordnung für die niederösterreiohischenLandes
pensionisten ersucht hat, obwohl es 'eigentlich
selbs,tverständlich sein müßte, daß unmiHelbar
nach dem :Erscheinen des Bundesgesetzes eine
Pensionsüberleitungsordnung für Niederöster
reich auszuarbeiten ,gewesen wäpe.. Aus dem
Voranschlag des Landes Niedel'österreich für
das Jahr 1950 ist ersichtlich, daß es im
Lande Niederösterreich 3334 Ruhe- und Ver
sorgungsgenußempfänger gi'bt. 'Ein großer
Teil davon entfä'llt, wie schon der Herr
Berichtersatter erklär,t hat, auf die ,genannten
Altpcnsionisten, für die somit die neuerliche
Verzögerung ohne Zweifel eine schwere 6chä
digung bedeutet. Die niederösterreichischcll
Landespensionisten sind aber an und für s(ch
schon geschädigt, da ihre Pension früher 90 %
ihres aktiven Gehaltes betrug und sie in An
wendung ,des Bundesgehaltsschemas jetzt nur
a'uf eine 78,3 %,jge Pensionsbemessung An
spruch haben. Sie sind aber auch dadurc:h
benachteiligt, daß nicht so wie in anderen
Bundesländern 'verschiedene Bestimmungen ,aus
dem Jahre 1941 zugunsten dies,er Landes
pensionisten angewendet wer,den, nach denen
den Pens,ionistcn Sonderzuwendungen von
durchschnittlich 60 6 im Monat zustehen.
Wenn es nun im Artikel 11, Absatz 2, der Vor
lage heißt, daß Veror,dnungen, die auf Grund
des Bundesgesetzes 'erlassen werden, nur dann
und insoweit Anwendung finden, aIs sie von
der Landesregierung 'beschlüssen werden, so
wird hier der Landesre'gierung neuerlich die
Möglichkeit geboten, dne weitere Verzögerung
zu verursachen, 'um 'auf Kosten der 'Bedürf
tigen zu sparen. Es saH nicht 'heißen, daß wir
gegen Sparmaßnahmen sind, denn die finan
zielle Lage in Nieder'Österreich ist bekanntlich
schwierig genug; es ist aber für ,den Geist
und die !Einstellung der maßgeblichen Kreise
bezeichnend, daß Iillan gerade durch Hinaus
zögerung und Nichtanwendung von besol
dungsrechtlichen Maßnahmen bei den alten
Beamten des Landes, die ihren Teil schon
geleistet haben, zu sparen heginnt.

Um es nicht wieder der Landesregierung
anheilll1lzusteHen, den Zeitpun!kt des Inkraft
tretens dieser besoldungsrechtlichen BesNm
l11ungen hinauszuschieben, stelle ich daher den
Antrag, den Absatz (2) des Artikels 11 wie
folgtabz-uändern (liest):

"Der Absatz (2) des Artikds 1I soU lauten:
Die auf 'Ürund dieses Bundesgesetzes erlassene

16. SitlZiU;l~g ,am 22. Juni 1950.

Verordnung vom 16. !Dezember 1949, BGBl.
NI': 6/50, ist rückwirkend mit 1. Jänner 1950,
jede weitere Verordnung längstens-drei Monate
nach ihrem InkraHheten für die 'im Artikel I
benannten Pensionsparteien sinngemäß anzu
wenden."

Eine ähnliche :forderung hat die Gewerk
schaH der öffentlichen Angestellten, Sektion
Pensionisten, in :ihrer Stdlungnahme Z'U

dieser Vor.lag,e erhoben, da i:hre Mitglieder
gestützt auf die Iang'jä'hrigen Erfahrungen im
Lande Niederösterreich, wissen, daß zw,ar Er
lässe und Verordnungen, die dem Besitzenden
dienen, überraschend schnell erlassen werden,
unendlich lange aber auf sich warten lassen,
wenn es notwendig ist, den berechtigten F or
derungen ,der kleinen Leute gerecht zu werden.

Mit diesem Landtags'beschluß werden 'zlwar
die Voraussetzungen für die Neuregelung der
Pensionen ,gJeschaffen, nicht berührt davon
werden aber jene aus den Dienst scheidenden
langjährigen Vertragsangestellten, die bis zur
A'ltersgrenze im Dienst blieben. Dafür, daß
viele Vertragsangestellte in der Verwaltung,
in den Anstalten und heim Straßendienst nicht
pragmatisiert wurden, weil sie entweder nach
Erreichung des 40. Lebensjahres in ,den
Landesdienstgetreten sind oder 'Vorher schon
nicht über dieentspr,echende Prot~ktion ver
fügten, .haben sie nur Anspruch auf die ihnen
aus der Angestellteniversicherung zustehende
Rente. Oft haben diese Vertragsangestellten
eine mehr als 20jährige Dienstzeit aufzu
weisen, können aber aus ,dem akhven Dienst
nicht austreten, weil sie von der Hente nicht
leben '~önnen. Es wäre daher Aufgabe des
Landes, wenigstens die Differenz zwischen
,der ihnen zustehenden Rente 'und einer ent
sprechend ihrer Dienstzeit ihnen zust'ehenden
Pension zuzuwenden. Auf diese Weise würden
viele Angesk'llte zur rechten Zeit den !Dienst
verlasseflund so durch ihren freiwilHgen Aus
tritt den Personalstand entlasten ;auß,er,dem
Würde diesen Angestellten die ihnen zust1ehende
Belohnung zuteil, die sie auf Grund ihrer
langjährigen !Dienstz,eit verdient haben.

Ich erlaube mir daher fol1genden Resolutions
antrageinzubringen (liest):

Der Ho'he Landtag wolle beschheßen:
"Die Landesregierung wird aufgefordert,

dem Landtag ehestens einen Entwurf über die
Regelung zusätz'licher AHerSiVersorgung (Pro
visionsstatut) der aus dem Dienst scheidenden
langjährigen Vertragsbediensteten 'VDrzukgen."

P.RÄSIDENT: IEsliegt keine Wortmeldung
mehr vor, der Herr Berichterstatter hat das
Schlußwort.

Berichterstatter Abg. Dr. HABERZETTL
(SdzIIlßworf): Was die Ausführung des: Herrn



Lrund!iag von Nie,dieröst:erreich. r. Session der V. Wa:hlpe6odie. - 16. S<iltzun:g am 22. hmj, 1950. 331

I Abg. Pospischil betrifft, so mächte ich fest
stellen, daß der Entwurf von~der Landesregli,e
rung bereits im februar fertig war, daß aber
gewisse Durchn:.chnung:en notwendig waren, so
daß ,die Vorlage erst in der jetzigen Zeit er
folgen konnte. Die Anwendu:ng des Gesdzes
ist nach Artikel V auf den 1. Jänner 1950
erskeckt, so daß sein Antrag eigentlich mehr
oder weniger h1infä1lhg ist.

Es liegen zwei Anträge des Abg. Pospischil
vor, und zwar ein Abänderungsant:rag, be
treffend Anwendung von Verordnungen auf
Grund ,des 'Pensionsüberleitungsgesetzes (ver
liest illll) , und ei:n ResoluNo'l1Santrag, betref
fend die R,egelung der Altersversorgung für
Vertragsangestellte (verliest ihn). Ich bean
trage die Ablehnung der zwei Anträge des
Abg. Pospischil und die Annahme des vor
liegenden Antrages des Verfassungsaus
schusses.

PRÄSIOENT (Abstilll/llung' über dm Ab
änderungsantrag des Abg. Pospisclzi!J: A b
gel e h n t.

(Abstimmung über dm Antrag' des Vertas
sung'saussc!lllsses): A 11 gen 0 m m e n.

(Abstimmung über dm R..esolutionsantrag,
des Abg. Pospisc!zil): A b gele h nt.

PiRASI'DENT: Ich setze die Zahl 103 von
der heutigen Tagesordnung ab und ,ersuche
den Herrn Abg. Die n ba u e r, die Verhand
lung zur Zahl 94 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. DI,ENßAUER: Hoher
Landtag! Ich hahe namens des Wirtschafts
ausschusses über das Gesetz, betreffend di:e
Körung und ,Haltung von Vatertieren zur
Zucht (Tierzuchtförderungsgeset1z), zu be
richten.

Der vorliegende iÜesetzentwur:f kann als ein
wichtiges Gesetz zur ,förderung der Landwirt
schaft angesprochen werden. Die Hehung und
die Verhesserung der Produkt'ion ist ja eine
ul1s'erer Hauptaufgaben, der wir uns widmen
müssen, um auch mit den anderen umIi:egen
den 'Staaten wirtschaft'Iich Schritt halten zu
können. Bereits im Jahre 1922 wurde hier im
nö. Landtag ein Vichzuchtf:ärderungs:gesetz
beschlossen. Es hat sich gezei,gt, daß ,clJieses
Gesetz auch eine fruchtbringende Wirkung
gezeitigt hat, denn die Aufwärtsent1wicklung
der Landwirtschaft seit dem Jahre 1922 konnte
von niemand bestritten werden. Im Jahre 1938
wurde uns durch den Umbruch ein Strich
durch die Rechnung gemacht, wir wurden
wieder in den ,Hintergrund gedrängt, bis wir
schließ.!'ich im Jahre 1945 vor einem Trümmer
'haufen standen und nun wieder zum Aufbau
verpflichtet sind.

Im Wirtschaftsausschuß 'haben wir uns ein
gthend mit di'esem Gesetzentwurf befaßt. Es

wurden dort auch verschiedene Abänderungs
anträge gestellt. Dies,e wurden angenommen
und sie sind bereits ,in der Vorlage berück
sichtigt.

Der I. Abschnitt des Gesetz,es, ,der die §§ 1
und 2 enthält, legt fest, daß in Zukunft nur
mehr gekärt~ Vater tiere Verwendung finden
dürfen.

Der 11. Abschnitt mit den §§ 3 und 4
beschäftigt sich mit ,den :mit der Körung be
trauten Stellen.

Der III. Abschni,tt betrifft den Vorgang bei
den Körungen und bestimmt, daß Haupt
körungen, Sondenkörungen und Nachk:örungen
abgehalten werden.

Im IV. Abschnitt wird den Gemeinden die
VerpHichtung Z'Ur Haltung der Vatediere auf
erlegt. Das ist eigentlich keine neue :Bestim
mung, sondern hier wurde nur das, was bisher
bestand, fixiert. hn § 15 dieses Abschnittes ist
die Einhebung einer Umlage 'vorgesehen.

Im nächsten Abschnitt wird die künstliche
Befruchtung behandelt, denn auch auf diesem
Gebiet müssen wir mit der Zeit gehen 'und es
mußten daher dieshezügliche B'estimmungen
e'ingebaut werden. !Die Meinungen darüber
gingen im Wirtschaftsausschuß auseinander,
Unsere Aufgabe ist es aber, uns hier nicht
zuviel festzulegen, weil wir erst IErfahrungen
auf diesem Gebiet sammeln müssen.

Der nächste Abschnitt handelt von der
Körung der Hengste, der ihm folgende von
den KörlgebÜ'hren.

ferner sind die Reohtsmittel in einem
eigenen Abschnitt hehandelt, während die zwei
letzten Ahschnitte die S'traf,en, bz'W. 'Schluß
und Obergangsh~stimmungen enthalten.

Ich erlaube mir namens des \Virtschaftsaus
schusses dem IHohen :Hause folgenden Antrag
vorzulegen (Liest):

Der Hohe Landtag wolle. beschli,eßen :
,,1. Der beiliegende Gesetz,entwurf (siehe

Landesgesetz vom 22. Jun,j 1950) wird ge
nehmigt.

2. Die Landesregierung wird angelwiesen,
wegen Durchführung dieses Beschlusses das
'Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme.
P,RÄSI:DENT: Zum Wort gelangt Herr

LandesratG e n ne r.
Landesrat OENNEH: Hoher Landtalg! Der

vorli'egende Gesetzentwurf üher die Körung
und Haltung von Vatertieren so'1l wieder ein
mal, spät aher doch, reichsrechtliche Bestim
mungen ersetzen. Er 'trägt in Klammer den
schönen Namen Tierzuchtföpder:uIligsgesetz. Im
Motivenbericht wird darauf 'Verwiesen, daß
mehr als di'e Hälfte der Einnahmen der Land
wirtschaft auf der Tierhaltung basieren. Be-
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sonders für die Kleinherhaltel' ist die Tier·
haltung von entscheidender Bedeutung. Es ist
ja eine hekannte Tatsache, daß mit dem An
wachsen der Besit,zfläche die Zahl der Tiere,
die gehalten werden, relativ· si.nkt. Es gibt
leider in der letzten Zeit darüber keine verläß
lichen ·Angaben.

Eine Statistik aus dem Jahre 1939 sagt, daß
auf Grund der 'HektarbetriebsHäohe bei Klein
betriebcn 62 Rinder, bei Betrieben zwischen 5
und 20 ha 57 Rinder und bei Oroßbetr'ieben
über 100 :ha nur 7 Rinder gehalten 'werden.
Bei Schweinen beträgt die Zahl für Klei,n
betriebe 112, für die Betrieb'e zwischen 5 und
20 ha 68 und für Großbetriebe 4. In Nieder
österreich hat die Tierzuchtförderung, wenn
überhaupt von einer solchen gesproohen wer
den kann, eine ganz besondere Bedeut'ung.
Nicderöskrreich hat in bezug auf ·dcn Tier
bestand durch die Kriegshandlungen schwere
Verluste erlittcn. 27 % des Hinderbestandes des
Jahres 1938, nämlich 191.000 Stück, sind
durch den Kl'ieg verlorcn gegangen. Davon
sind erst 57.000 wieder ersetzt worden, also
cinc sehr geringe Anzahl.

Während in ganz Österreich der Rinder
hestand gegenüber 1938 um 14,6 % geringer
ist, beträgt dieser Prozentsa·tz in Ni'ederöster
reich 18,9%. Wenn man aber die Milchkühe
herausnimmt, dann ist die Lage noch ernster.
Während ·der Bestand in ganz Österreich um
11,9% geringer ist als 1938, ist er in Nieder
österreich um 21,4 % niedüger. Jeder Mensch
weiß, was das für die Kleinbauern bedeutet,
die auf das Milchgeld warten und die die Ein
nahmen aus dem Verkauf eines Kalbes drin
gend benötigen.

Bei den Schweinen ist der Bestand in ganz
Österreich um 32,8 %, in Niederösterreich um
43 % geringer. Bei den Rindern, besonders bei
den Kühen, ist die Verminderung, ganz ab
gesehen davon, daß es überhaupt kein einz'iges
Gebiet gibt, auf dem Österreich nicht benach
teiligt ist, vor allem auf den Mangel des Vi'eh
ausgleiches zwischen den westlichen 'und öst
lichen Bundesländern zurückzuführen, der
früher, wie Sie alle wisscn, in der Viehauf
stocku.ng eine große Rolle gespielt hat.

In ·dem Gesetz ist unter anderem auch davon
die Rede, daß es dem Zweck dienen soll, wert
vollste "futtermittelverwerteI''' so heißt es
wörtlich - heranzuz'iehen. Die beste Möglich
keit, futter zu verwerten, nützt aber nichts,
wcnn nicht gcnügend futter vorhanden ist.
Bekanntlich ist infolge des MarshaH-Plan
Diktates die tinfuhr von futtermitteln aus
ucn östlichen Ländern gesperrt. Im Jahre 1937
\\urdenfür 37 Millionen Schilling futtermittel
aus dem Ostencingeführt. Im Jahre 1949

warcn es, umgerechnet auf die Kaufkraft des
Jahres 1937, 2,4 Millionen Schilling. Sokhe
Tatsachen sprechen .viel deutHcherals alle
Propaganda, ·die, wie ich sohon 'Vor einiger
Zeit aus dem "Bauernhündler" und anderen
Zeitungen der Volkspartei gesehen habe, über
das Tierzuchtförderungsgesetzbetrieben wird.
Die tinfuhr von f'uttermitteln beträgt jetzt
8% der Einfuhr des Jahres 1938. Beim Wein
hat dagegcn die Einfuhr schon 75 % des
Jahres 1938 erreicht! Die Weineinfuhr wird
also gefördert, sie führt aber Z'Um <Ruin der
Weinhauer. Wie jedermann weiß, haben die
Hauer den Wein in ihren Kellern liegen, sie
bringen ihn nicht an. Die Weinpreise werden
gedrückt, sie gehen jetzt viel rascher, als das
jemand in den 'vergangenen Jahren für mög
lich gehalten hätte, herunter.

Die Sperre der f'uttermilteleinfuhr bedeutet
eine schwere Schädigung für die Viehzucht.
Das 'ist also die Tiel1zuchtförderung in Öster
reich!

Das sind Tatsachen, die sich vom Motiven
ber,icht und von den verschiedenen Propaganda
reden und -artikeln ganz wesentlich !unter
scheiden.Es gibt aber noch manch andere Art,
wie in Österreich die Tierzucht [gefördert wird.
Ich will hierzu nur ein scheinbar kleines Bei
spiel anführen: Nach dem Tierseuchengesetz
können Tiere beschlagnahmt werden und die
Besitzer haben Anspruch auf eine Entschädi
gung. Diese !Entschädigung ist gesetzlich vor
gesehen. Im Bezir!k Waidhofen an der Thaya
warten aber die Bauern schon seit sieben
Monaten auf diese g,esetzlich gewähr1eistete
Entschädigung ;im Bezirk Amst'etten warten
andere Bauern sogar schon seit fünf Monaten
auf diese ,tntschädirgung! Was aber das für
den einzelnen kleinen Besitzer bedeutet, braucht
man nicht näher zu sagen, denn das weiß
auch jeder von uns. E'ine solche Behandlung
der anspruchsberechtigten Viehbesitzer ist 'un
'InögUch, und wenn Sie alle wollten, dann
hätten Sie das schon längst abgestellt. Ich
habe mich darüber erkundigt und daraufhin
wurde mir einfach geantwortet: Es ist zu
wenig Geld vorhanden und man kann ·des
wegen üleine'111 Monat nicht mehr Geld aus
geben, als eben für das betreffende Monat vor
gesehen ist. Es gibt aber bekanntl'ich gewi'sse
Dinge, für die das Geld immer vorhanden ist.
Im vorliegenden ,falle handelt es sich aber um
die Existenz der kleinen Leute, die dieses Geld
dringend brauchen.

Auch der wertvollste f uttermittelverwerter
- wie es so schön im vorliegenden Gesetz
heißt nützt nichts, wenn die notwendigen
Ställe nicht vorhanden sind. I-Ieute ist es noch
vielfach so, daß Kühe ,in fremden Ställen

..
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stehen, weil die eigenen Wirtschaftsgebäude im
Kri,eg zerstört worden sind und bis 'heute ,noch
nicht wieder aufgebaut werden konnten. Jeder
mann weiß, wie schleppend die Zuweisung
'von IBeiträgen aus ·dem landwirtschaftlichen
Wiederauf'baufonds vor sich geht; offenbar
glaubt man, daß die Leut'e zehn Jahre nach
dem Krieg noch auf diese Beiträge warten
sollen! Auch dies ist selbstverständlich eine
schwere Gefä'hr,dung der Vi'ehzucht.

Ich möchte hier ein sehr offenes Wort sagen.
Wir haben durchaus nic'htsdagegen, daß für
Zlwecke der Wirtschaftsförderung, wie das so
heißt, Kredi·tean solohe Leut,e gegeben werden,
die im Krieg Schaden erlitten haben und da'her
dieses Geld für den Wiederaufbau dringendst
brauchen. Wir sind aher entschieden ,dagegen,
daß diese Gelder solchen Leuten geg,eben wer
den, die damit neue Häuser ,bauen, neue Be
triebe aufrichten und ·diese staatlichen Z'uwen
dungen nur als eine Möglichk1eit 'Zu ,ihrer
:Bereicherung benützen. Es gibt Leute, die diese
staatlichen Mittel nioht zum Wiederaufbau
verwenden. Auf der anderen Seite gibt es da
gegen tausende ArheHerfamilien, die während
des Krieges ihre Wohnungen und i·hren
ganzen Hausrat verloren haben und aus
diesem Wiederaufba'ufonds nichts erhalten.
Weiter gibt es noch mindestens 2000 Bauem
'familien, die darauf warten, daß sie für ,den
Wiederaufbaui'hrer landwirtschaftlichen Ge
bäude Beiträge erhalten. Sie 'bekommen aber
nichts oder bestenfalls nur Vorschüsse, so ·daß
sie selbst mit dem Bau -begonnen haben und
dadurch vie:1faoh schon in ,Schulden geraten
sind. Sie mußten den Wiederaufibau aus
Eigenem beginnen, Iweilsonst ihr,e landwirt
schaWichen Betriebe nicht hätten aufrec'ht
erhalten werden können. Dieses KapHd ist
also sehr -bezeichnend. Während man auf der
einen Seite überhaupt keinen entsprechenden
Wi'ederaufbau durohführt, haben aber auf der
anderen iSdte einige wenige Protektionsikinder
die Möglichkeit, sich aus den Mitteln des
landwirtschaftlichen Wiederauf'baufonds zu be
reichem! Ich g.Iaube, es ist ganz selbstver
ständlich, ,daß man Mittel und Iw,ege finden
muß, 'Um den Wiederaufrbau in der Landwüt
schaH endlich durchzuführen. Man muß nur
traohten, daß der landwirtschaWiche Wieder
aufbaufonds wirklich seinen Zweck erfüllt.
damit diese Schande - 'andierskann man da~
nicht nennen - endlich aus der Welt geschafft
wir·d.

Das vor]j.e~gende Gesetz übertTägt seine
Durchführung der Landwirtschaftskammer.
Damit wird also der ,Landwirtschaftskammer
neu.erdings ein ganz bedeutender Einfluß ein
'geräumt. Die Begründung dafür 'ist, daß die

Landwirtschaftskammer, die im MO'tivenbericht
über den grünen Klee gelobt wird, 'Sohon das
frühere Gesetz zur vollsten Zuföedenheit 
es wird allerdings nicht gesagt, zu wessen
Zufriedenheit - durchgeführt hat. Offenbar
wollten sich die Verfasser des Gesetzentwurfes,
die viel mehr Schweiß und Sorgfalt auf den
Moüvenbel'icht als auf das Gesetz seIbst ver
wendet haben, bei ,einig,enhohen Herven der
Landesre,gierung und der Landwirtschafts
kammer eintegeln. Das ist i'hnen sicher Ige
lungen, das Gesetz 'ist ab·er dadurch gewiß
nicht besser geworden. Die Landesregi1erung.
hat ja die Aufsicht über die Landwirtschafts
kamnler; dieser Land'wirt'schaftSikammer ist es
aber seit ,dem Jahre 1945 bis heute nooh nicht
eingefallen, einen Voranschlag oder Rech
nungsabschluß der Landesregierung vorzu
legen, weil es bei der LandwirtschaHskammer
offenbar Leute gibt, die der umgekehrten
Meinung sind, nämlich, daß die Landwirt
schaftskammer die Aufsicht über gewisse
Leute in der Landesregierung hat und: daß ,die
Landwirtschaftskammer zu bestimmen hat,
welohe Gesetze der Landtag zu beschließen
hat und wi'e sie ausschauen müssen. Die Land
wirtschaftskammer hat selbstverständlich das
Recht des Gutachtens.

Ich möchte es auch dahingestellt sein lassen,
ob in ein Gesdz die iBestimmunghinein
genommen werden 'Soll -. darüber wird noch
zu reden sein -, daß die Landesregierung
über die Durohführung ,des Gesetzes durch
Verordnung zu bestimmen hat. Ich sage das
aus dem Grunde, weil der Herr Landesrat
Waltner ,im Wirtschaftsausschuß immer wieder
gesagt hat, er könne nichts machen, die Land
wirtschaftskammer habe es verlangt! Hierzu
möchte ich ganz offen sagen, dem Herrn
'Strommer geht es einen großen Schmarrn an,
wie di·e Gesetze aussohauensoHen, die der
Landtag beschließt. Wenn er das vielrleicht
nicht glauben will, dann wird er schon in den
nächsf.cn Tagen 'und Wochen davon überzeugt
werden, daß seine Diktaturgelüste in Nieder
österreich nicht durchzuführen sind. Erst 'ffiürz
Hch hat er eine Rede über Volk und Vaterland
gehalten - ebenso wie es auch der Abg. Zach
I'iebt -, beide werden aber sehr bald erfahren,
daß es hier gewisse Grenzen giM.

Im Wirtschaftsausschuß ist auch eine Be
stimmung in das Ges'etz aufgenommen worden,
daß die l:andwirtschaftskammer naoh dem
Abschluß der Körungen einen zusammen
fassenden Bericht an die Landesmgi1erung zu
erstatten hat. Man sollte meinen, daß das
ganz selhstwrständlich ist. Das war aber ein
harter Kampf! Die Abgeordneten - und zwar
die Abgeordneten aller ·drei Parteien - waren
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wohl derselben Meinung, aber Herr Landesrat
Waltner hat seine bestimmte Marschwute
gehabt und war ,daher auf alle fälle ,dagegen,
aber dennoch ist schließlich diese Bestimmung
aufgen0'111'll1en worden.

Etwas umstritten war der § 15, betreffend
die Höhe der Umlage. Es war da die Rede
von 50 lind 30 S' Wir sind der Meinung,
daß für 19anz 'kleine Tierbesitzer jeder dieser
beiden Beträge zu '1lOch ist und daß man da
her diese Beträge nach den Besüzverhältnissen
entsprechend staffeln muß.

Ich erlaube mir deswegen dem Hohen Land
tag folgenden Antrag zu untcrbreiten(first):

Der 1~lohe Landtag wolle beschließen:

"Der § 15, Abs. (1), hat nach dem ::.'rsten
Satz zu lauten: ,Diese Kosten können, soweit
sie durch die Einnahmen aus der Vatertier
haltung nicht gedeckt werden, durch :Beschluß
des Gemeindercües auf die Tierhalter nach
dem Ausmaß der landwirt'schaftlich genutzten
fläche 'umgelegt werden. Die Umlagen dürfen
bei einer landwirtschaftlichen Nutzfläche bis
3 Hektar pro Hektar 5 IS, bis 5 Hektar pro
Hektar 7 S, bis 10 1-1ektar pro Hektar 10 S,
his 20 Hektar pro Hektar 15 S, bis 100 Hektar
pro Hektar 20 S und über IOO Hektar pro
Hektar 25 S jährlich nicht übersteigen, sind
aber bei Mindererfordernisim gleichen Ver
hältnis zu staffeln. Gleichzeitig mit dem Be
schluß auf Einhebung eiHer Umlage ist auch
der fälligkeitstermin festzusetzen. Die Vor
schreibung der Umlage hat mittels Zahlungs
auftrag zu erfolgen.'''

Ich erlaube mir einen weiteren Antrag zu
stellen (fiest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,§ 15, Abs. (2), ist zu ergänzen durch:

,Diese Sprunggelder sind entsprechend der
landwirtschaftlich genutzten fläche der Tier
besitzer in gleicher Weise zu staffeln wie die
Kosten für die VatertierbeschaHung und
-haltung.'''

Größere Meinungsverschiedenheiten hat es
im Wirtschaftssausschußauch über den § 22
gegeben. Dort war ursprüflIgl!ich eine Bestim
mung über die Strafen enthalten, die besagt
hat - und das ist hezeichnend für den Geist
oder, besser gesagt, Ungeist, der dies::.' merk
würdige Abteilung beherrscht -, daß di'e
Strafen auch die IBediensteten trdfen sollen,
wenn sie gegen die Anoridnungen ,ihrer ,Herren
--- wenn das auch nicht so wörtlich dort
gestanden ist gehandelt haben. t:s freut
mich feststellen zu können, daß die Abgeord
neten aller Parteien diese Bestimmung nicht
anerkennen; sie ist auch herausgekommen.

Wir finden aber auch noch eine Bestim
mung, nach welcher diejenigen bestraft werden

können, die Muttertiere von einem Stier, der
nicht gekört oder ahgekört ist, decken lassen.
Ich glaube, daß das nioht !gerecht ist. Es kann
doch vorkommen, daß ein Kleillhäusler, der
die Kuh zum Stier treibt, nicht fragt, ob der
Stier schon gekört ist oder nicht. Ich erlaube
mir daher folgenden Antrag z'u stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,§ 22, Abs. (1), Punkt 1, soll lauten:

,1. an Geld bis zu 3000 S oder mit Arrest bis
zu vier Wochen, der Besitzer eines YaterNeres,
das vorsätzHch oder fahrlässig entgegen den
Bestimmungen des § 1 nicht gekört oder ab
gekört zum iDecken verwendet wird.'''

[inen Rekord hat dieser Gesetzentwurt, der
notwendig und nützlich ist, dessen Inhalt aber
bezeichnend 'ist, mit der IBestimmung geschla
gen, daß es der Landesregier,ung überlassen
ist, entscheidende Bestimmungen im Yerord
nungswege zu erlassen. Offenbar sind die
Landesregierung und besonders die Abteilung,
die damit befaßt ist, mit besonderer Weisheit
ausgestattet!

Im ursprünglichen Gesetzentwurf waren
nicht weniger als neun Verordnungen vor
gesehen. Eine haben wir im Ausschuß um
gebracht. Man kann IZ. rB.eine Verordnung
bestehen lassen, die bestimmt, welche Vater
tiere außer denen,die schon 'Ün Gesetz genannt
worden sind, gekört werden müssen. Das kann
man ohne weiteres einer Verordnung über
lassen, da :kann nicht viel passieren. Hier ist
es aber so, daß überhaupt alles Verordnungen
überlassen wird. Das ist ja die Lüüe, ,die
diesem Hause und dieser Landesregierung vor
geschrieben wird! Wir wissen ja, woher der
Wine! weht, vom Ballhausplatz her und noch
von ein bisserl weiter her. Wie bei jedem Ge
setz, so ist es auch bei diesem.

!Es gibt keinen triftigen Grund ,daf'ür, ent
scheidende Dinge, wie z. B. die Bestimmungen
über ,die künstliche Befruchtung durch die
Landesregierung im Verbrdnungswege fest
legen zu lassen. Das ist ein wunder Punkt
und das hat der Herr Ahg. Dienbauer auch
selber ,gespürt. Die hohen Herren haben ge
sagt, sie haben auf diesem Gebide noch nicht
viel Erfahrung. Wenn sie aber die Verordnung
machen, dann hätten sie auf einmal die Er
fahrung, und nach den Erfahrungen, die man
mit der hierfür zuständigen Abteilung gemacht
hat, kann man sich vorstellen, 'wie die Verord
nung, die sie gemacht 'haben, ausschauen wird
IC'h möchte ,darauf hinweisen, ,daß die künst
liche Befruchtung von sehr !großer Bedeutung
ist, was ich Ihnen weiter nicht zu begründen
brauche. Wall'll die künstliche Befruchtung
aus dem Versuchsstadium in das Stadium der
prcl'ktischen Anwendung zu treten hat, kann

.....,.-
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man nicht durch eine Verordnung regeln,
sondern es muß dies durch einen Beschluß
des L'andtag,es -geschehcn, da erst die Erfah
rung, die ,ehe Abgeordneten selbst aus ihrem
eigenen IBeruf'slebcn gewonnen haben, vier·
wertet werden muß.

Ich erlaube mir daher zu jedem Ahschnitt,
mit Ausnahme des zweiten, Abänderungs
anträge zu stellen.

Sie lauten (liest):
1. Der Hohe Landtag wolle ,beschli'eßen:
"Der zweite Satz im § 2, Abs. (1), soll

lauten: ,Die Landesregierung hat nach A'n
tÖTung der Landwirtschaftskammer dem Land
tag eine Aufstellung über Zahl und A'bgren
zung delI' Zuchtgebiete zur Beschlumassung
vorzulegen.'"

2. Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,§ 3, Abs. (8), soll lauten: ,Die Landes

regierung hat dem Landtag einen Antrag mit
den näheren Bestimmungen über den Auf
g,abenheis der Kör'kommissionen zur iBescMuß
fassung vorzulegcn.'"

3. Der Hohe Landtag wolle beschließcn:
"Der § 3, Abs. (10), sol1 lauten: ,Die

Mitlglieder der Kör'kommissionen mit Aus
nahme derjcnigen, die in Ausübung ihres
Dienstes an der Körung teilnehmen, üben ,ihre
funktion ehrenamüich aus und haben An
spruch auf Ersatz der Reisekostenund auf
Taggelder in der Höhe der für die Dienst
postengruppe II I ,des öffentlichen Dienstes
geltenden Ansätze.'"

4. :Der Hohe Landtag wolle besohließen:
,,§ 10, Abs. (1), soll lauten: ,Näheroe B'e

stimmungen über die VaterNerhaltung und die
damit verbundenen Obliegenheiten, insbesondere
über die führung von iDeekaufzeichnungen,
Ausstellung von Deckbescheinigungen, Erstat
tung von Meldungen sind von der Landes
regierung nach Anhörung der Landwirtschafts
kammer dem Landta,g zur Beschlußfassung
vorzulegen.ce,

5. Oer Hohe Landtag wolle beschließen: .
"Der § 14 soll lauten: ,Die ILandesregi,e

rung hat nach Anhörung der Landwirt
schaHskammer dem Landtag einen Antrag
zur Beschluß,fassung vorzulegen, nach dem
der Bedarf an VaterNerenfür die öffentliche
Z'uohtverwcndung, Bestimmungen über ,die
Zuchtfähigkeit weiblicher Tiere und die Auf
nahme des Bestandes dies'er weibHchen Tie're
festgelegt wird.'"

6. Der Hohe Landtag wolle besohlließen :
,,§ 16, Abs. (1), 2. Satz, soH lauten: ,Die

näheren Vorschriftcn hieriÜ1her, insbesondere
über die Samengewinnung und über di,e Durch
führung der künstlichen Beforuohtung sowie
über alleanderocn damit im Zusammcnhang

stehenden Angelegenheiten werden über An
trag der Landesr,egieruug, die die Landwirt
schaftskammer zu hören Ihat, vom Landtag
heschlossen.' "

7. iOer Hohe Landtag wolle beschlieHen:
"Nach den Wo'rten ,zu diesen' :hat § 18,

Abs. (3), zu lauten: ,Sind 'Von der La,ndes
regierung nach Anhörung der Landwirtschafts
kammer dem Landtag zur Besahlußfas'Siung
vorzulegen.' "

Es ist das demok'ratische Recht des Land
tages, Gesetze zu beschheß,en, die im Int:croesse
der Bevöl:kerul1lg notwendig sind, und es darf
daher nicht der Landesregierung überlassen
werdcn, wichtige gesetzliche Bestimmungen im
Wege von Verordnungcn zu erlassen. Ich bitte
Sie daher, meine Anträge anzunehmen.

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr
Abg. Tat z bel'.

Abg. TATZBiER: ,Hohes Haus! Der uns
vorliegende Gesetzentwurf über die Körung
und Haltung ;vo'n Vatertieren zur Zucht, das
sogenannte Tierzuchtförderungsgesetz, ist ein
Schrit,t zur N011lnalisierung eines wichHgen
Zweiges der Landwirtschaft. Wir wissen ja
alle, daß uns der Krieg viel Unheil gebracht
hat, darunter auch die Dezimierung des Viieh
bestandes. Auch die Naohk'riegszeit 'hat große.
Anforderungen an dcn Vi,ehbestand gestellt.
Die Aufzucht ,der Tiere wurde nach dem
Krieg dadurch sf1hr erschwert, weil auch ,das
Wetter gegen uns war, denn die letzten drei
dürrcn Jahre warcn auch mit schuld daran,
daß unsere Viehzucht noch nicht dorthin
gekommen ist, wo wir sie aiie gerne hät(.en.
Aus all diesen Gründen müssen wir dieses
vorliegende Gesetz begrüßen, damit wir wieder
auf den einstigen Viehstand vor dem Kriege
kommen. Schon das T'ierzuchtförderungsgesetz
der ersten Republirk - die Bürgermeis,ter, die
damit zu tun gehabt hahen, wissen das - hat
eine sIegensreiche Wirkung la'uf die Tierzucht
ausgeübt. Wenn sich der heutige Oesetzent
wurf an das s,einerzeitige Gesetz a,nlehnt, so
ist dies durchaus richtig, denn das vodiegende
Gesetz bedeutet immerhin, wenn esauoh nicht
aUen Umständen gerecht werden kann, wieder
einen SchrW nach vorwärts. Es trifft nioht
zu, wie mein geschätzter Herr Vorredner ge
sagt hat, daß dieses Gesetz nicht so ist, wi'e es
sein sollte, wir glauben vielmehr, daß mit i,hm
fortschritte sicherlich erz'ielt werden. Bei der
Tierzucht kann man eben nicht alles gleich
über Naoht machen. WiTmüssen erost Erfah
rungen sammeln, wi,e es auch beim ersten Tier
zuchtförderuugsgesetz der fall gewesen ist.
Auch überHüssilge Bestimmungen, die für uns
belanglos sind, müssen 'Versohwinden. Die sta
tistischen Erhebungen zeigcn, daß die Ent-
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wicklung unseres Viehstandes in den Jahren
1946 bis 1949 eine steigcnde Tendenz zeigt.
Mit dem Abhau der Zwangswirtschaft ist die
Viehaufzucht rascher vor sich gegangen. Bei
der Schweinezucht können wir feststellen, daß
wir im Jahre 1946 nur rund 440.000 iSchweine
in Niederösterreich gezählt haben, während
wir im Jahre 1949 schon einen Bestand von
beinahe flüO.üOO Schweinen hatten. Ahnlich ist
es auch bei den übrigen Tiergattungen. Wenn
wir die Entwicklung der Viehzucht vom
gesetzgeberi'Schen Standipunkt aus beeinflußen
'Wollen, so kommt ,hier in erster Linie ,der Ein
fluß auf die Verwendung von Vatertieren zur
Zucht in Betracht. Wenn im vorliegenden
Gesetz die Gemeinden oder die Tierzucht
genossenschaften oder pri'vate Züchter ver
pflichtet werden, nur gekörte Vatertiere für
die Zucht zu verwenden, so wissen wir schon,
wo man damit hina'us will. Mit dem allein ist
es aber noch nicht getan, sondern wir müssen
unseren E~influß auch darauf ausüben, daß
jeder Landwirt, soweit es in seinen Verhält
nissen steht,erstklassige und rassige Vatertiere
züchtet. Er soll aber auch mit Unterstützung
der zuständilgen iBehörden und der Landwirt
schaftskammer trachten, weibliohe T'iere der
selben Rasse heranzuziehen, dem das Vatertier
angehört. Wir wissen z. B., daß hauptsäch
lichin der Gegend um Wien ,herum keine ent
sprechende Tierrasse zu finden ist, so wie es
z. B. der niederösterreichische Landsehlag ist.
Was im Waldviertel gezüchtet wir-d, steht auf
einer ganz anderen Höhe. Wir müssen daher
nicht nur Vatertiere von Qualität, sondern
auch weibliche Tiere besonderer Qualität zur
Zucht heranziehen und überhaupt alles unter
nehmen, um unsere Viehzuoht zu förder-n. Wir
müssen dabei berücksichtigen, daß im ,Herzen
unseres 'Landes die Großstadt Wien liegt, die
wir mit Milch und fleisch zu versorgen haben,
Daher muß es unser Stolz sein, alles daran
zusetzen, 'um unsere Viehzucht dieser Aufgabe
anzupassen.

Ich glaube also, daß das vorliegende Gesetz
einen wirklichen fortschritt hedeutet. Wenn
wir die Landgemeinden damit belasten, daß
sie zu den Anschaffungskosten erstklassiger
Tiere 25 % dazuzahlcn müssen, dann ist dies
durchaus gerechtfertigt. Ich glaube, daß es
keinen fortschrittlichen Landwirt gibt, der den
Gedanken nicht verstehen würde,daß gerade
die besten Vatertiere für die Z'ucht verwendet
werden müssen, denn sonst kämen wir in eine
Zeit, die wir nicht haben wollen. Wir müssen
eine fortschrittliche Viehzucht betreiben und
diese erreichen wir nur mit den besten Vat:er
tierel1.

Was die künstliche Befruchtung anbelangt,

i sohahe ich es in dem Orte Marrktierlebt,daß
diese Angelegenheit noch in den Kinderschuhen
steckt. Wir 'haben dort rkünstliohe Befruch
tungen durchgeführt und mußten feststellen,
daß es sich nicht gelohnt hat. Wir wissen, daß
die künstliche Befruchtung bei der Viehzucht
noch eine frage der Zukunft ist. Wir haben
wohl ,große Gebiete aufzuweisen, wo die so
genannte Dec'kseuche vorhanden ist. Wenn wir
dieser Krankheit beikommen wollen, dann
müssen wir wohlauf die künstliche Befruch
tung 'greifen. Dazu brauchen wir aber erst
klassige Vatertiere und diese kosten sehr :viel
Geld. Die ,künstliche Befruchtung können wir
auch jetzt noch nicht gesetzlich verankern,
denn wir müssen erst E'rfahrungen sammeln.
Erst auf Grund dieser Erfahrungen können
wir heute oder morgen diesen oder jenen
Paragraphen des Tierzuchtförderungsges<:tzes
als überflüssig betrachten.

Wir können also dieses Gesetz nur begrüßen.
In diesem Sinne wird auch unsere Partei dem
Gesetz die Zustimmung geben. (Beifall bei
dm Sozialistm.)

PHÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr
Abg. B a c hi n ger.

Abg. BACHINOER: Hohes Haus! Das uns
vorliegende Gesetz über die Körungen und
Haltung von Zuchttieren- kurz gesagt Tier
zuchtförderungsgesetz ---, welches uns zur
Beschlußfassung vorliegt, wurde von ,den
heiden Herren VÜ'rre·dnern in den einzelnen
Sparten bereits eingehend erörtert.

Ich möchte jetzt nur noch auf die Notwen
digkeit dieses Gesetzes zu sprechen kommel1.
Das Tierzuchtförderungsgesetz wird für die
Landwirtschaft besonders in der 'kommenden
Zeit von großer Bedeutung sein, in der auf
die Erzeugung von fett und Milch ein ganz
besonderer Wert gelegt werden wird. Unsere
Landwirtschaft braucht auch ,die Einnahmen
aus der Milch- und fettwirtschaft besonders
notwendig.

Ich möchte nur :ganz ,kurz darauf hinweisen,
daß durch die :K r'iögsereignisse besonders in
der Umgebung von Wien die wirklich brauch
baren Zucht- und Nutztiere vielfach verloren
gegangen sind. Die Erhebungen im Lande
Niederösterreich heLben ergeben, daß von den
Kälbern immer welüger zur Zucht verwendet
werden. Eigentlich ist es Aufgabe der Gebir,gs
gegenden und nicht des flachlandes, dafür zu
sorgen, daß Kälber aufgezogen werden. In
diesen Gegenden bestehen \hierz'u ganz andere
Möglichkeiten. Es ,gibt z. B. einen Weide
betrieb,der es den Leuten ermöglicht, Vieh zu
züchten und großzuziehen und so der Land
wirtschaft ausgezeichnetes Zuchtvieh zur Ver
fügung zu stellen.

~
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Wie im Gesetz gesagt ist, ist auch auf dir.
Zuc'ht 'Von Vat<erher;en hesonderes AugennlPrk
zu legen. Mit dieser f ra,ge werden sich 'd'le
Landwi:rtschaftskammer und schließlich und
endlich die fachausschüsse, der Tierzuchtaus·
schuß usw. z'u befassen haben.

Der erste Redner in dieser Angelegenheit
hat die Namen des Präsidenten Strommer
und des Landesrates Waltner in einer etwas
witzigen form erwähnt. Ich möchte darauf
hinweisen, daß sich dies,e P,ersonen in der
Vergangenheit um die Landwirtschaft außer
ordentlioh verdient gemacht haben. In jener
Zeit war es nicht leicht, in der Landwirtschaft
aus dem Nichts ,etwas he1"vo'rzlubringen, es
f,ehlte an Arbeitstieren, an landwirtschaft
lichen Maschinen und sonstigen Geräten. niese
Männer aber 'haben voll und ganz ihre Pflicht
erfüllt. Es muß auch schließlich den berufenen
Männern, die die Landwirtschaft vertreten,
üherlassen <bleiben, hiernach dem Rechten zu
sehen, Männern, die, wie ich mit Recht zu
sagen glaube, in jener sC'hweren Zeit ihre
Pflicht voll und ganz erfüllt haben.

Die 'kommende Zeit wird uns auf den ver
schiedenen Gebieten der Landwirtschaft, wie
auch schon ein Redner erwähnt h'at, noch
weifer vorwärtsbringell'. Ich ,verweise da vor
allem auf die Schweinezucht, in der wir schon
sehr weitge'kommen sind. Auf diesem Gebi'et
liegen auch große Mö,glichkeiten. Es kann
z. B. die fleisoherzeugung sehr gesteigert wer
den, was bei der Rinderzucht nicht so schnell
!TIöglich ist, da das Schwein früher schlacht
reif ist. Oie Bev,ölkerung kann also heute mit
einer gewissenfleischerzeugung sC'ho'll rechnen
und ich glaube daher sagen zu 'können, ,daß
dies einen groß,enfortsohritt bedeutet.

Well'n ich erwähnt habe, daß die Milch
produktion fÜT die Landwirtschaft 'eine IHaupt
einnahmsquelleist, so gilt dies in gleichem
Maße für die Schwei,neproduktion. Hierbei
spielt vor allem die Qualität eine besondere
RoHe. Von diesem IStandpunkt ist es daher zu
begrüßen, daß die Angelegen1heit der KÖf'Ung
entsprechend :geregelt wird. Es muß wirklich
ausgezeichnetes Material Iverwendet werden,
denn wenn. ,erstiklasS'i,ges Material auf dein
Markt kommt, w:ird auch der einzelne ent
sprechende Mehreinnahmen erzielen.

Mein Vorredner ist auch auf die Zahlung,en,
die auf Grund ,des Tierseuchengesetzes zu
leisten sind, ZrU sprechen rgekommen. Es ist
auch der Bezirk Amstdten dabei ,genannt
worden. Ich muß zu meiner Genugtuung fest
stellen, daß der größere Teil der Emt.schädi
gungen, wenn es auoh lange Igedaruert hat,
ausgezahlt worden ist; der kleinere Teil, so
hoffe ich, wird in di'esem oder im nächsten

Monat zur A'uszahlunrg kommen. Das möchte
ioh nur kurz richtig/gesteHt haben.

Die AngeJ,~geniheit der künstlichen Be
samung ist auch besproohen wo'rden. Es ist
richtig, daß es notwendig ist, bei der Be
kämpfung der Deckseuchen Vorkehrungen zu
tl'effen. Vor allem ist dies in den St'reusied
l>Ung,en wichti<.g, wo Verei'nigungen zur för
derung der Herzucht gegründet werden soHen.
Sicherlich bedarf diese Angelegenheit noch
eines weiteren Ausbaues. IBesonders muß
darauf gesehen werden, daß nur ]'eistungs
fähige Tiere zur Zucht verwendet werden.

Ich hoffe und bi,n überzeugt, daß das Tier
zuchtförderungs,gesetz viel zum Nutzen und
frommen der bestimmt ihartgeprüften Land
wirtschaft beitragen wird! (Beifall bei der
ÖVP,)

P,RÄSIDiENT: Zum Wort gelangt Ben
Abg. Ing. H 'i rm an n.

Abg. Ing. HrIRMANN: Hoher Landtag! Es
ist eine undankbare Aufgabe, als Vertreter der
Landwirtschaft vor einem Forum zu spreohen,
in dem die Konsumenten überwiegen >und mehr
oder weniger an landwirtschaftli,chen fach
fragen uninteres,siert sind. Das mag wOlhl :auch
der Grund gewesen s,ein, warum ,der Herr
Landesrat Genner sehr ausführlich auf die
Statistik zurück,g'c,griffen ihat. Mit der Statistik
kann man bekanntlkhaUes beweisen, was man
will. Durch die Statistik isteindieutig fest
gestellt,daß die Za'hl der Nutztiere in KIein
betrieben verhältnismäßig größer ist als in
Großbetrieben. Das ist 'VoHständig richHg. Den
Konsumenten aber 'interessiert etwas ganz
anderes. ,Ihn interessi'ert die MarktIeistung des
Betriebes, ihn interes,s'iert, wieviel an erz,eugten
Tieren auf den Markt oder zu ihm in die
Küohe kommen. (Ruf: Dazu ist ja die Land
wirtschaft da!)

Genau dasselbe ist es, wenn 'es heißt, die
Statistik weist nach, daß die Anzahl des V,iehs
in Großbetrieben im Verhältnis zu jener in den
Jahren vor 1938 noch geri'ng ist und die da
maJi,ge Höhe noch nichte1'reioht hat. Das ist
auch f'ichtig. Die Gründe dafür liegen aber
nicht an der Unfähigkeit oder dem Unwillen
der Großbetriebe, mehr Vieh einzustellen, son
dErn der Grund liegt in der bedauerlichen und
immer mehr bet'Onten Tatsache, daß z'uweni,g
Arbeitskräfte bereit sind, auf dem Lande zu
arbeiten, und daß heute der Bauer und die
Bäuerin fast allein nicht nur Idie feldarbeit,
sondern auch die Stallarbeit leisten müssen.
Deshalb ist es begreiflich, daß die Stallungen,
in denen vor 1938 10 und 15 Kühe gestanden
sind, heute nur mehr 2 Tiere beherber,gen. Das
sind Tatsachen, die die Statistik nicht un
geschehen maohen kann, s'ie bes;ehen einfach.
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Was die frage anbßlangt, ob die 'futtermittel
durch gewisse Ve-rfügun~en, die ,auß'erhalb
unseres Winkungsbcmiches liegen, in diesem
Lande zurüClk,~haltenwerden oder nicht, kann
ich darauf nur errwidem, daß die Tatsache da
gegen spricht. Es ist Tatsache, daß ,in jedem
La~erhaus und bei jedem Händler genügend
,futtermittel in jeder Menge zu einem Preis zu
haben sind, der zum Viehpreis in einem an
gemessenen Verhältnis steht. Sie bekommen öl
kuchen, futtergerste usw., und Sie ,haben zur
rechten Zeit auch Mais bekommen. Es ist nun
die frage, ob es zweokmäßig ist, größere Be
träge für die Einfuhr 'von ,futtermi-tteln auf
zuwcnden oder ob es zweokmäßrige-r ist, futter
mittel 'im Inland zu erzeugen. Wir sind der
Meinung, es ist zweckmäßig, möglichst viel
im Inland zu erzeugen. Dahin gehen auch die
Bestrehungen der Landwirtsohaft, und zwar
durch die f-ärderungsakt1ionen für den futter
bau. Ob nun viel oder wenig zur Verfügung
steht, auf jeden fall ist es wichtig, daß das
Tier ,das futter zweckentsprechend und wirt
schaftlich verwertet. Auf die Notwendi,gkeit,
solche Tiere z'u züchten, bcz,ieht sich nun eine
der Beshmmungen des Gesetz,es.

Es ist auch davon gesprochen worden, daß
durch den Marshall-Plan der Wiederaufbau
unserer Viehwirtschaft weit zurückgedrängt
worden sei. Wieder frage ich Sie, meine Damen
und Herren: Ist es Ihnen denn unbekannt, daß
die Stände in der Markthalle, daß die Stände
in St. Marx und daß alle fleischhauer fleisch
in genügender Menge z'ur Verfügung haben?
Gewiß, das wissen wir, ist noch lange nicht
der friedensmäßige Konsum erreicht, noch
,immer ist der Lebensstandard unseres Volkes
nicht der, den es vor 1938 hatte. Wir haben
ebcn zwei Kriege verloren und wir sind unter
den Verlierern des 1etzten Knicges. (Landes
rat OCllner: Und des/zalb lIlu(> der Zwisc/zen
/zandel so'.',ro(Je Profite einsteckCll.') Bei der
Besprechung des Tierzuohtförderungsrgesretzes
steht der Zwischenhandel nicht zur Diskussion.
Unsere Aufgabe als Landwirte kann es nur
sein, soviel zu erzeugen, daß die Konsumenten
in ausreichendem Maße versO'rgt werden. 1:::s
ist immer wieder unser Bestreben, -die Verbin
dung zwischen Landwirtschaft und Kon
sumentenherzust-ellen und aufzuzeigen, daß
auch der Konsument ein eminentes Interesse
daran hat, daß unsere österreichische Land
wirtsohaft voll leistungsfähig ist. Was im
eigenen Lande erzeugt wi'rd - 'ma-ll übersi·eht
es nur allz'u gerne zu gewissen Zeiten -, ist
der wichtigste Grundstock der Ernährung des
ganzen Volkes. In dieser Hinsicht hat auch
das Tierzuchtförderungsg,esetz den Zweck, das
zu erreichen, was dem Konsumenten, der

._--- --_ .._------

Hausfrau direkt nützt. Um nur ein Bei,spiel
z'u 'nennen: Ist es dem Konsumentcn vielleicht
gleichgültig, ob die Milch 3,2 % oder 4,2 %
fettgehalt aufweist? Auch die Hausfrau rhat
also ein Interesse daran, daß die Milch mö,g
liehst fettreich ist. Ist es weiter vielleicht
gleichgültig, ob das Schweinefleisch so be
schaffen ist, wie es die Konsumenten wollen
oder wie sie es nicht wollen? Der Geschmack
,der Wiener ist ja heute schon wieder ein sehr
ausgeprägter und wir von der Landwirtschaft
wissen ganz genau, wie schwer es list, diesem
Geschmack immer Rechnung zu tragen. Das
TierzuchHörderungsgesetz soll nur jene Tier
zucht fö-rdern, deren Produkte eben diesem
Geschmack entsprechen. Soviel über das All
gemeine.

Wenn mit dem Tierzuchtförderungsgesetz
auch der landwirtschaftliche Wiederaufbau 'in
Zusammcnhang gebracht wurde, so muß ich
schon sagen, daß auch 'hier die Wirklichkeit
anders ist als ,die Theorie, die h'ier 'vorgebracht
wurde. Wer offenen Auges durch unsere
Dörfer geht, die noch vorwenigcn Jahren
Trümmerhaufen waren, wird sehen, daß ein
großer Teil der Kriegsschäden hereits beseitigt
list, und ,dazu ihat der Wi,ederaufbaufonds, den
sich die österreichische Landwirtschaft aus
eigenen Mitteln ,geschaffen ,hat, wahrlich viel
beigetragen. Damit hat die Landwirtschaft
lIIicht nur sich selbst, sondern auch dem Kon
sumenten in der Stadt gedient. Es ist zwa!"
noch nicht alles geschehen, aber wir sind da
von überzeugt, daß mit Hilfe dieses fonds 
gerade jetzt s'ind wieder bedeutende Mittel
freigegeben worden ~a'llchnoch die restlichen
Kriegserscheinungcn beseitigt werden können.
Es ist eine Tatsache ~ und das ist jederzeit
durch die lange Liste, die allwöchentlich
hinausgeht, zu beweisen ~, daß bei der Zu
teilung der Wiederaufbaubeiträge gerade die
kleinsten Landwirte berücksichtigt werdcn.
Ober die Verteilung der Beiträge aus dem
Wiederaufbaufonds entscheiden dlie Vertreter
aller drei politischen Parteien, Da gibt es
keine Verordnungcn.

Da sind wir nun wieder bei einem Punkt an
gelangt, wo sich allem Ansoheinnach unsere
Meinungen teilen. Auch wir sind durchaus
dafür, daß in ein Gesetz möglichst klare Be
stimmungen hineinkommen sollen. Wenn aber
durch die Entwicklung der Verhältnisse damit
zu rechnen ist, daß vielleicht alle Monate oder
zwei Monate eine für das Gesetz an sich
belanglose Anderung durchgeführt werden
soll, dann wäre es wohl eine ung,ebührliche
Beanspruchung des Landtages, ihn mit solchen
nebensächlichen Dingen zu belasten. liabeil
Sie vielleicht etwa ein Interesse oaran, zu ent-
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scheiden, ob ein formular, das für die Haltung
der Zuchttiere auszufüllen ist, in Quer- oder
Längsformat herausge~geben werden soll? Das
sind gew,iß Dinge, mit denen sich ein Land
ta,gsabgeordneter wiTklich nicht zu beschäf
tigen hat.

Erfreulicherweise hat sich bei ,der heutigen
Disrkussiio.n gezeigt, daß -- wie sich sC'hon in
der Budgetdebatte eine überparteilichefralk
tion der ,Lehrer gebüde,[ hat - immer dann,
wenn es gilt, rein landwirtschaftliche fragen
z'u diskutieren, Siich eine überparteiliche ,frak
tion der Landwirte bildet. !Das rechne ich dem
Herrn Landtagsabgeordneten Tatzber ,hoo11
a,n, daß wir uns immer 'dann, wenn es sich
um fachliche fragen bei der Landwirtschaft
handelt, ganz einig sind; wenn das nicht schon
von Haus aus der fall ist, so Ikönnen wir uns
doch immer sehr leicht ,einig werden. Das hat
sich auch bei der Bestimmung der ,Höhe der
Körungsumlage usw. ,gezeigt.

Wenn ,sie also diesem Gesetz z'Ushmmen,
dann tun Sie das in der Überzeugung, daß
ehe Landwirtschaft aus sich heraus selbst das
Bestreben hat, ein Gesetz zu schaffen, das ihr
die Möglichkeit gibt, ,das 'Bestmögliche für die
Landwirtschaft und damit auch für Sie, näm
lich für die Konsumenten, und darüber hinaus
auc,h für das ganze Land zu leisten. (Beifall
bei der Ö IlP.)

PrRÄSIiDENT: Die Rednerliste ist erschöpft,
Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. DliENrBAUER: Hohes
Haus! Aus der Debatte ging hervor, daß es
sich hier, wie ich schorn in meinen ei,nleitenden
Workn erklärt habe, um ein wichtiges Gesetz
handelt. Im WirtschaftsauSischuß wurde die
von rein sachlichen 'Erwägungen ,getragene
Debatte schon eingehend abgeführt. Ober die
meisten fragen wurde eine volle Einmütiglkeit
erzielt, Wenn 'nun nachher noch weitergehen
dere Anträige gestellt wel'den, dann gla'ube
ich, daß dadurch das Gesetz nur 'verwässert
werden würde. Als Berichterstatter bin ioh
daher nicht in der Lage, die gestellten An
träge zur Annahme zu empfehlen.

PRÄSIDENT: Zu ,dem vorliegenden Gesetz
liegen zehn Abänderungsanträge vorr, welche
mit I his 10 numeriert sind.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, den
Antr,ag I vorrzulesen.

'Berichterstatter Abg. DIENBAUER (ver
liest Antrar!.' 1, Aufbringung der Kosten für
die Vatertierhaltun,c.·.') Ich beantrage die Ab
lehnung.

PRÄSIDENT (Abstimmung): Ab ,ge-
lehnt.

Beliichterstatter Abg. DIENBAUE,R (ver-

liest Antrag 2, Einhebung der Sprtlnggelder):
Ich heantTage die Ablehnung.

PRÄSIDENT (Abstim1l1unf!,): Ab ,g e·
lehnt.

Berichterstatter Abg. DIENBAUER (ver
liest Antraf!,' 3, Strafen f!,egen Zuwiderhand
lungen): Ich beantra,ge die Ablehung.

PRÄSIDENT (Abstimmllll!',): A bge-
lehnt.

Berichterstatter Abg. DIENBAUER (ver
liest Antrag 4, Festle[Ulflf!, der Zllrht.c.ebiete).·
Ich beantrag,e die Ablehnung.

PRÄSIDENT (Abstimmllnf!,): Ab,ge-
le'hnt.

B,ericlhterstatter Abg. DIENBAUER (ver
liest Antraf!,' 5, Aufgabenkreis der Körkommis
sionen): Ich beantrage die A'blehunng.

P,RÄSIDENT (Abstimmung): Ab ,g e-
lehnt.

Berichterstatter Abg. DIENBAUER (ver
liest Antrag 6, Entschädigung der Mitglieder
der Körkoml1lissionen): loh beantrage die Ab
lehnung.

PRÄS IDE NT (Abstimmllnf"): A b ,g e-
le'hnt.

Berichterst'atter Abg. DIENBAUER : Ich
fahr,e in meiner una'Il,genehmen Aufgabe fort.
(Verliest Antraf!,' 7, Bestimmungen iiber die
Vatertier/zaltung. - Lamfesrat Genner: Das
war ein ganz gllter Antra,{','.) Ich beaI1t'rage
die A'blehlnunlg.

PRÄSIDENT (Abstiml7lunf!,): Ab g e-
lehnt.

Berichterstatter Abg. DIENBAUER (ver
liest Antrag 8, Festlegung des Bedarfes an
Vatertieren): loh beantrage die Ablehnung.

PRÄSIDENT (Abstimmung).' A bg e-
lehnt.

Berichterstatter Abg. DIENBAUER (ver
liest Antrag 9, Vorschriften, betreffend die
künstliche Befrurhtllnf!,): Ich beantrage die
Ablehnung.

PRÄSIDENT (Abstiml7lung): Ab g e-
lehnt.

Berichterstatter Abg. DIENBAUER : Der
letzte vom Herrn Landesrat Oenner gestellte
Antrag betrifft die BesNmmungen über die
Haltung und Zuchtverwendung gekörter
Hengste. Ich beantrage die Ablehnung.

PRÄSIDENT (Abstimlnung): Abge-
lehnt.

Wir kommen zur Ahstimmung über den An
trag desWirtschaftsausschusses. Ich ersuche
den Berichterstatter, seinen Antrag zu stellen,

Berichterstatter Abg. DIENBAUER: Ich
habe den A'ntrag des Wirtschaftsausschusses,
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betreffend das Gesetz über die Körung und
Haltung von Vatertiepen für Zucht (Tierz'ucht
föcderungsgesetz), bereits eingangs meiner
Berichterstattung gestellt und um seine An
nahme gebeten.

PRASIDENT (Abstimmung über dm An
trag des Wirtsc/zattsallssc!lllSSes, über deli
Wort/ant des Gesetzes, Titel lind Ein,l!,an,!'. des
Gesetzes lind das Gesetz als Ganzes): A n
gen 0 m m e n.

Ich ersuche den ,Herrn Abg. Re i t z I, die
Verhandlungen zur Zahl 102/2 einzuleiten.

Berichterstatter Ahg. REITZL: I-loher
Landtag! Ich ,habe über die Gesetzvorlage,
betreffend Abänderung des Landesgesetzes
vom 19. Jänner 1950,LOBl. Nr. 11, betref
fend Eimichtungen zm Pflege und Förderung
des Fremdenverkehrs in Niederösterreich
(nö. Fremdenverkehrsgesetz), zu berichten.

Der 'Wirtschaftsaussch'uß hat sich gestern
mit dieser Vorlage heschäfti,gt, die eine Ab
änderung des § 25, Abs. 2, betrifft. Der
Gesetzentwurf hat folgenden Wortlaut (liest):

,,§ 1. Im § 25, Abs. 2, des Landesgesetzes
vom 19. Jänner 195'0, LOB\. Nr. 11, betref
fend Einrichtungen zur ,Pflege und ,Förderung
des Fremdenverhhrs in Niederösterreich
(nö. F'remdenver1kehrsgesetz), treten an die
Stelle der Wörter ,1. Juli 1950' die Wörter
,1. Jänner 1951.'

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes
ist die nö.Landesregiierung beauftragt."

Hoher Landtag! Das vom Hohen Haus am
19. Jänner 1950 beschlossene Landesgesetz,
betreffend Einrichtungen zur Pflege und För
derung des Fremdwverkehrs in Niederöster
reich (nö. Fremdenverkehrsgesetz), LGB\.
Nr. 11 ex 1950, sieht im § 25, Abs. 2, vor,
daß am 1. Juli 1950 die Bestimmungen der
§§ IfJ und 17 dieses Gesetzes, welche die
Orts- (Kur-) taxen 'und Fremdenverkehrsförde
rungsbeiträge betreffen, in !Kraft treten. Bis
zu diesem Zeitpunkt können Kurtaxen, Saison
taxen und Fremdenverkehrsbeiträge nach den
bisherigen ,Bestinllnungen eingehoben werden.

Gemäß den vorzitierten §§ 10 und 17 des
nö. fremdenverkehrsgesetzes heben die fremden
verkehrsgemeinen (Orts- (Kur-) taxen bzw.
Fremdellverkehrsförderungsbeiträge ein. Auf
Grund des § 2 (2) dies,es Gesetzes bestimmt
die niö.Landesregierung, welche Gemeinden
l::'remdenverkehrsgemeinden sind. Die Ent
scheidung hierüber wird auf Antrag der
Gemeinde nach Anhörung der Kammer der
g,ewerbliohen Wirtschaft für Niederösterreich
und der nö. Landeslandwirtschaftskammer so
wie der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Niederösterreich auf Grund eines Vor-

schlages des Landesfremdenverkehrsv'erbandes
gdroHen.

Demnach bildet die Voraussetzul1iU für die
Einhebung der in den §§ 10 'un/'17 ange
führten Orts- (Kur-) taxen und !fremdenver
kehrsförderungsbeihäge die Bestimmung einer
Gemeinde zur ·Fremdenverkehrsgemeinde.

Durch das verspätete lnkrafttreten des gegen
ständlichen Landesgesetzes am 18. März 1950
und in der Hauptsache durch die im ILande
Nieder'Österreich '1'111 9. Mai ahgehaltenen
Oemeinderatswahlen, die die Neukol1lstituierung
der Gemeindevertretungen im Lande Nieder
österreich zur Folge haben, ist es zeitlich nicht
mehr möglich, die iErnennung wenigstens eines
Großteiles der fremdenverkehrsgemeinden
durchzuführen, da die den hezüglichen An
trägen der Gemeinden zugrunde zu legenden
Gemeinderatsbeschlüsse erst von den neu
konsti tuierten Gemeindev,ertretungen "efaßt
und eingebracht werden können. '"

iErfahrungsgemäßist mit dem Einlangen
der mit h. a. Runderilaß vom 5. Mai 1950,
GZ.LA V/4-4-1950 angeforderten Anträu{;
der Oemeindenf'rüh~st'Cl1s im Laufe d~s
Monates Juni d. j. zu rechnen, so daß eine
Ernennung 'Von Gemeinden zu f remdenver
kehrsgemeinden bis zum 1. Juli 1950 technisch
nicht durchführbar erscheint, z'umal, wie ein
gangs erwähnt, zu den bezüglichen Anträ'gen
der Gemeinden auch noch die 'Berufsvertre
tungen z'u hören sind.

Ein weiterer Umstand, der das Inkrafttreten
des § Hj des nö.fremdenverkehrsgesetzes am
1. Juli 1950 nicht zuläßt, ergibt sich aus dem
Absatz 1 des zitierten Paragraphen, nach
welchem die Einhebung der Orts- (Kur-) taxen
durch die F remdenverkehrsg·C'meindenan eine
vom Gemeinderat zu beschließende und von
der Landesregierung zu 'genehmigende Tax
or,dnung gebunden ist.

Aus dem vürstehcnclen Sachverhalt ergibt
sich, daß das Inkrafttrelen der §§ I(l und 17
clesnö. fre'111denverkehrsgesetzes am 1. Juli
1950 nicht durchführbar ist. Es erscheint
daher zweckmäßig, den § 25, Abs. 2, des
nö. f remdenvenkehrsgesetzes in der form ab
zuändern, daß die Bestimmungen, welche die
Orts- (Kur-) taxen und fremdenverkehrsför
derL1ng~beiträge befireffen (§ 16 und § 17 des
nö. fremdenverkehrsgesetzes), erst am 1. J än
ner 1951 in Kraft treten.

Namens des WirtschaHsausschusses beehre
ich mich daher, elen l1'achskhenden Antrag zu
stellen (liest):

_Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 22. Juni 1950) über die Ab
änderung des § 25, Abs. '2, des Landes,gesetzes

!
I

i,
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vom 19. Jänner 1950, LOßl. Nr. 11, betref
fend Einrichtungen Z'Ur Pflege und förde
rung des Fremdenverkehrs lin Niederösterreich
(nö. Fremdenverkehrsgesetz), wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird angewiesen,
.wegen Durchführung 'dieses Beschluss'es das
ETforderliche zu veranlassen."

Ich hitte um Annahme.
P,RÄS'IDENT: Wortmeldungen liegen nicht

vor. Wir kommen zur Abstimmung. (Abstirn
IIlUIli!. über dm Wortlaut des Gesetzes, über
Titel und Eingan,i!.' des Gesetzes, über das
Gesetz als Ganzes sowie über dm Antrag des
Wirtschajtsausstllllsses): An gen 0 m'l11 e n.

Somit ist di,e Tagesordnung der heutigen
Sitzung erledigt.

Es werden folgende Ausschüsse ilhre
Sitz'ungen abhalten: Der gemeinsame Finanz-

ausschuß und Verfassungsausschuß sogleich
nach Plenum im Rittersaal ; der Verfassungs
ausschuß im Anschl'uß an die Sitzung des
gemeinsamen Finanzausschusses und Verfas
sllngsausschusses im Rittersaal ; der Bauaus
schuß eine Viert,elstunde nach Plenum ,im
Prälatensaal; der Wirtschaftsausschuß eine
Wertelstunde nach Plenum im Herrensaal.

Ich möchte die Obmänner der Ausschüsse
ersuchen, sie mögen gJ.eich bei der Nominie
rung des 'Berichterstatters auch den Tag fest
setzen, an welchem die Ausschußsitzung statt
findet, weil am 30. d. M., 15 Uhr, wahrsohein
lich eine Landtagssitzung stattfinden wird, zu
der die ,Herren Abgeordneten noch schrifHich
eingeladen werden.

Somit ist die Sitzung 'geschlossen.

(SchluP der Sitzun1!. llfn 13 Uhr 7 Min.)


